% Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-12/3005-11

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1Nr. 1,2, 5
und 10 ARegV

wegen Festlegung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen
fiir die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018)

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitdt, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Heimut FuR,
den Beisitzer Rainer Bender
und den Beisitzer Wolfgang Wetz!

gegeniiber der badenova-Netz GmbH, Tullastr. 61, 79108 Freiburg, vertreten durch
die Geschéftsfithrung,

- Netzbetreiber -
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enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

am 08.08.2014 beschlossen:

1. Die kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers werden fiir den
Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemal Anlage 8 dieses Be-
schlusses festgelegt.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2014 — die Erlésobergrenze fiir das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile
nach § 11 Abs. 5 ARegV Andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverziglich schriftlich bei der

Beschlusskammer anzuzeigen.

Seite 2 von 34



enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

GRUNDE

I. Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemaR § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-
stimmung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemaR § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG uber die Einleitung des Verfahrens informiert.

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemaR § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen des Netzbe-
treibers hat die Beschlusskammer gemaR § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprifung zur
Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefiihrt. Die erforderlichen Kostendaten des
Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Flr die Ermittiung des
Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 ARegV
an den Gesamtkosten gemaR § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not-
wendig. Der Netzbetreiber hatte die Méglichkeit, Kostenanteile in der Uberleitungs-
rechnung umzubuchen.

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz-
betreiber mit Schreiben vom 27.03.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit
Schreiben vom 26.04.2013 gemall § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach
eingehender Wiirdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe-
treiber mit Schreiben vom 06.09.2013 die aus ihrer Sicht beriicksichtigungsfahigen
Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehdrigen
Anlagen 1 bis 3).

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemaR § 13 Abs. 3 ARegV

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemaR § 13 Abs. 3 ARegV durchfilhren
zu kénnen, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemai § 24 Abs. 4
S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
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enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

betreiber bermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitdtskontrolle unterzo-
gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib-
ler Datenlibermittlungen aufgefordert, diese zu erlautern und, sofern eine Adjustie-
rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des
Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu bermitteln.

3. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemé&R Anla-
ge 3 ARegV

Das Beraterkonsortium SwissEconomics / SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe-
nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den
Réaumilichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhérung mit den Wirtschafts-
und Verbrauchervertretern gemal § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in
Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefilhrten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt.
Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Mdéglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahme eingerdumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Verbdande VKU, GEODE und BDEW haben am
05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Dariiber hinaus sind Stel-
lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein-
Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen.

In den Steliungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes
Modell fiir die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio-
nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhérung der Verbénde zu ge-
nigen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei
es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver-
bande schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens-
rechte verletzt wiirden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen
(insb. konkrete Giitemafe und Verteilungsgréfien zu den einzelnen Modellen) Gber-
mitteln.

Des Weiteren kritisieren die Verbande, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter-
nehmen durch die Bundesnetzagentur geschéatzt wurden. Dies sei unabhangig von

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt wiirde,
dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni-
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enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

gen mit volistandigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al-
lem kleinere Netzbetreiber keine vollstdndigen Daten aufweisen nicht der Fall.

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbanden ausdriick-
lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der
noch nicht endgiiltigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei.

AuRerdem weisen die Verbande darauf hin, dass fiir die Auswahl mdglicher Ver-
gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk-
turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darliber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten fir singuldr genutzte Betriebsmittel
(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren kénnte.

Weiterhin weisen die Verbande darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in
Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul-
tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitaten eingegan-
gen.

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die
Verbénde Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zuriickgehen, dirften da-
her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte
und geforderte Heterogenitét sollte in der Parametrierung beriicksichtigt werden (z.B.
durch Beachtung der Einspeisepunkte).

Zudem fordern die Verbande, dass ein Parameter beriicksichtigt werde, der die Netz-
lange Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ
GmbH ausdriicklich hervor.

Als weiterer kritischer Punkt wird die hohere Versorgungsdichte stadtischer NB an-
gesehen. Um diesbeziiglich Nachteile auszuschlieBen, misse eine Second-Stage
Analyse durchgeflihrt werden. AuRerdem sei die Integration von Parametern, die ei-
ne hdhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zahlpunkte), eine Maglichkeit den City-
Effekt zu verhindern.

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen
werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den

anderen Netzbetreibern unterscheide.
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enthalt Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse

Im Zuge der Modellfindung sei darber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse
Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt wiirden. Dabei sei vor allem
das ,Vorsichtsprinzip® (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden.

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbande, dass es nicht klar ersichtlich
sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreier bereinigt
wurden. AuBBerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund
statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly-
se die gleiche funktionelle Form zu verwenden.

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es
sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum

nicht.

Aullerdem wird explizit die Aufnahme der Zahlpunkte als Parameter in das Modell
gefordert. Der Grund hierfiir liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab-
rechnungskosten hinreichend im Modell beriicksichtigt werden kénnten.

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht
detailliert genug dargestelit wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht méglich
sei.

Zuletzt kritisieren die Verbande die Verwendung der gestutzten Normalverteilung.
Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative.

Am 23.09.2013 wurde den Verbanden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der
Kostentreiberanalyse (ibersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen.

In ihrer Stellungnahme fithren die Verbande zunéchst aus, dass die Bundesnetza-
gentur noch immer kein endgiiltiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbdnde
weiterhin nicht endgultig Stellung nehmen kénnten. Die Verbédnde erneuern daher
ihre Forderung nach einem physischen Anhérungstermin, nachdem ein endgiiltiges
Modell bestimmt wurde.

Die Verbinde nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo-

dells nachfolgende Punkte:

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollstdndig bei
der Parametrierung beriicksichtigt werden.
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~ Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell

integriert werden.

— Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zéhlpunkte in das Modell

zu integrieren.

- Insbesondere die Leitungs!dngen von HS und MS sollen disaggregiert in das
Modell eingehen.

— Um ein volisténdiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um-
spannebenen im Modell geprift werden.

- Die Annahme der Exponentialverteiiung solle verwendet werden.

4. Anhorung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.11.2013 Gele-
genheit gemaf § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung
der Beschlusskammer zu &duBern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei-
ben vom 17.01.2014 Stellung genommen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

Il. Rechtliche Wiirdigung

1. Zusténdigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemaBl § 54 Abs. 1 EnWG die zustindige Regulierungs-
behérde. Sie entscheidet geman § 59 EnWG durch die Beschlusskammer.

2. Ermittlung der kalenderjahrlichen Eriésobergrenzen
nach § 4 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenzen des Netzbetreibers fiir die zweite Regulie-
rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1
Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV.
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Die Regulierungsbehérde bestimmt die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterldse
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlésobergrenze) geman § 4 Abs. 1
ARegV nach MaRgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-
derjahrlichen Erlésobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

GemaR § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte fiir den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert finf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erlésobergrenze fir jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlds-
obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis
2018) ergeben sich aus Anlage 8.

Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers erfoigt
in der zweiten Regulierungsperiode gemaR § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage
1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

VPI
VPIlo

EO:=KAdnb,t+(KAvnb,o+(1—Vt)-KAb,u)-( —PFtJ-EFt+Qt+(VKt—VK o)+ St

Zur Bestimmung der Erlésobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau gemal § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile (K4, die voriibergehend nicht beeinflussbaren
(KA vibo) und die beeinflussbaren Kosten (KApe) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung
des gleichmaRBigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V1) gemaR § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren
Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert fiir die um den sektoralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF;) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VP1i/ VPlg)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF ¢) nach § 10 ARegV, das Quali-
tatselement (Q¢) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S+)
nach § 5 Abs. 4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der fur die
zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjéhrlichen Erldsobergrenzen des
Netzbetreibers findet sich in Anlage 8.
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21. Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka-
lenderjéhrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundiage des § 6 ARegV. Fiir die zweite Regulierungsperiode ist gemaR § 6
Abs. 1 ARegV eine Kostenpriifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
StromNEV durchzufiihren.

Die Kostenprifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres. Dabei gilt gemaR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-
derjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als
Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der
Grundiage der Kostendaten des Basisjahres 2011.

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011
ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehérigen Anla-
gen 1 bis 3.

2.2 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 ARegV

Von dem gemal § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Héhe der
nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr
der jeweiligen Regulierungsperiode (KA 4np,0) zu bestimmen.

Auf Grundlage der Uberleitungsrechnung wurde der in den gemaf § 14 Abs. 1 Nr. 2
ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba-
ren Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta-
tion und der dazugehdrigen Anlage 5 zu entnehmen.
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2.3. Ermittlung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV

Als voribergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA v 0) gelten geméaR
§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-
enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile (KA 4nb, 0). Somit gilt:

KA vnbo = (GK - KA dnb, 0} * EW

In diesen sind gemaR § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-
len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die
Hohe der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.3.1, Effizienzwertermittiung nach §§ 12 bis 15 ARegV

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer-
te der Verteilernetzbetreiber nach MaR3gabe der §§ 12 bis 15 ARegV.

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt fiir alle Verteilernetzbetreiber,
die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundiage
des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu
§ 12 ARegV ergebenden Wertes.

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten
Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgefiihrt, die unternehmensindividuellen Effizi-
enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der
Effizienzvergleich fiir Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-
ter Berlcksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie
nach Maf3gabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgefiihrt.
Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefiihrten Methoden soll durch
eine den MaRgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa-
rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers moglichst gut abgebildet wer-

den.

Ergeben sich kinftig auf Grund rechtskréftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-
tragliche Anderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt
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der Effizienzvergleich von diesen nachtraglichen Anderungen unberithrt
(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermdglicht es dem Netzbetreiber, seine relative
Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-
treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht
abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Verdnderung der jeweiligen
Effizienz fOhren. GemaR der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht
Aufgabe der Regulierungsbehérde, den Netzbetreibern diesbezlglich Informationen
oder konkrete Handlungsempfehiungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz

aufzuzeigen.

231.1. Methodik des Effizienzvergleichs

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me-
thodischen Vorgaben der §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durch-
gefuhrt.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchfiihrung einer Kostentreiberanalyse ein soge-
nanntes ,doppeltes duales Benchmarking” (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen,
in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten
(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf-
wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef-
fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis
- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3und 4 ARegV emmittelten Ver-
gleichsparameter blieben dabei jeweils unveréndert.

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen-
tare Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewahrleistet. Es wurden
somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgefiihrt. Zugunsten des Netzbe-
treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt
vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12
Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV).
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Flr Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt
geméB Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, fir alle an-
deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert.

Es wurde eine Ausreileranalyse durchgefiihrt. AusreiRer mit einer besonders hohen
Effizienz erhielten den Hochsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV
..V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreiler mit einer niedrigen Effizienz von
unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S.
1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Die Effizienzvergleiche werden getrennt fur Strom- und Gasverteilernetze durchge-
fihrt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-
beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfoigte keine Ermittlung von Tei-
leffizienzen fiir die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3
zu § 12 ARegV).

Methodische Grundlagen

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment
Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier
Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchfiihrung eines
Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12
ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den —
nach Mallgabe der Ausreileranalyse — effizientesten Unternehmen (sogenannte

Frontierunternehmen).

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von
den Netzbetreibern mit dem besten Verhaltnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-
tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstéfit nicht gegen § 21 Abs. 6 S. 4
EnWG. Durch die Anwendung des ,best-of-four® gemaB § 12 Abs. 3 und 4a ARegV
wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der Effizienzvorga-
be sichergestellt. Dariiber hinaus wird neben der 6konometrischen Ausreieranalyse,
die der Eliminierung von auflergewdhnlichen Datensétzen dient, eine duBerst grof3-
zluigige Ausreillerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12
ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak-
tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt.
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-
gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewahrleistet, dass den Netzbetrei-
bern ein angemessener mehrjahriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze
eingerdumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v.
60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten
der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu beriicksichtigen. Soweit notwendig,
kann dariber hinaus in Ausnahmeféllen eine individuelle Anpassung der Effizienz-
vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einrdumung eines langeren Zeitraums
zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus
dem VerhéltnisméBigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen &ndern nichts an
dem gesetzlich vorgegebenen EffizienzmaRstab, der sich nach den im Effizienzver-
gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54).

Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment Analysis — DEA)

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen
Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-
arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen
funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-
stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-
netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-
sition des einzelnen Unternehmens gegeniiber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-
ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen néher am
effizienten Rand, welches die hdchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-
tern und Kosten erzielt. Bei Durchfiihrung der DEA sind nicht-fallende Skalenertrage
(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4
zu § 12 ARegV).

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis — SFA)

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-
sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-
stelit. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsdchlichen und den regres-
sionsanalytisch geschéatzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Stérterm und
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eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von
Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-
gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhéltnis
zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch-
fihrung der SFA wurden konstante Skalenertrége (constant returns to scale - crs)
unterstellt.

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs

im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehtrde gemaf § 13 Abs. 1 ARegV Auf-
wandsparameter und Vergleichsparameter zu beriicksichtigen. Insgesamt wurden
Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen.

2.3.1.21. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14
ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern
mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden.

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-
nachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach MalRgabe der zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprifung nach § 6 Abs. 1 und 3
ARegV auszugehen. Von den so emittelten Gesamtkosten sind gemaR § 14 Abs. 1
Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.
2 ARegV abzuziehen.

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde
gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgefiihrt. Die
Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre
Vergleichbarkeit méglichst gewéhrleistet ist und Verzerrungen berlicksichtigt werden,
wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-
schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen kénnen. Die nicht standardisierten
Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehd&rigen An-

lage 5 ausgewiesen.
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2.31.21.1. Uberleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-
lierung gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Uberleitung der Kostenwerte
nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach
§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehdri-
gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme-
nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehérde dargestellit.

2.3.1.21.2. Vergleichbarkeitsrechnung nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV

Die Kapitalkosten scllen gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchfiihrung des Effi-
zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit moglichst gewahr-
leistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-
terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti-
ken entstehen kénnen. Zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist
gemall § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur

Emmittlung von Kapitalkostenannuititen durchzufiithren.

Die Kapitalkosten umfassen gemai § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi-
talzinsen gemaR § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemag
§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemagR § 7 StromNEV.
Die Bestimmung der Kapitalkosten fiir den Netzbetreiber nach Durchfihrung der
Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da-

zugehdrigen Anlage 6 dargestellt.

2.3.1.2.2, Vergleichsparameter nach § 13 ARegV

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach MaRgabe des § 13 Abs. 3
ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemaR § 13
Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der
Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
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fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf
Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes.

Die Parameter milssen gemaR § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-
keit des Effizienzvergleichs zu stiitzen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-
ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemafi
§ 13 Abs. 3 8. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder
mengenmaRig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-
bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere
nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.

Vergleichsparameter kénnen in Stromversorgungsnetzen gemal § 13 Abs. 3 S. 4
ARegV insbesondere sein:

1. die Anzahl der Anschlusspunkte,

2. die Flache des versorgten Gebietes,

3. die Leitungsldnge,

4. die Jahresarbeit,

5. die zeitgleiche Jahreshdchstlast oder

6. die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs-

energie.

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehdrde geman
§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter

1. Anzahl der Anschlusspunkte,

2. Flache des versorgten Gebietes,
g Leitungslénge (Systemlédnge) und
4. zeitgleiche Jahreshéchstlast

zu beriicksichtigen. Dariiber hinaus kénnen geman § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere
Parameter nach MaBgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden.

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer
oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-
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gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes kdnnen geman
§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flachenbezogene Durchschnitiswerte gebildet werden.

Die Vergleichsparameter kénnen gemal § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die
verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein
Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern
Ubermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise
aggregiert. Die Variablen wurden lber Netzebenen, Druckstufen und Materialien
kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fillle von disaggregierten Variablen eine aussa-
gefdhige GréRe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgefithrten Aggregatio-
nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Ubersen-
dung der Datenquittung fur den Effizienzvergleich mit Gibersandt.

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemaR § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita-
tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-
schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die
Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den
analysierten mdglichen Vergleichsparametern ausgewahit. Durch die Auswahl der
Vergleichsparameter soll gemaR § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-
barkeit méglichst weitgehend gewahrieistet sein. Dabei sind gemaR § 13 Abs. 3 S. 9
ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berlick-
sichtigen, insbesondere der unterschiedliche ErschlieBungs- und Anschlussgrad von

Stromversorgungsnetzen.

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung
weiterer Vergleichsparameter gemal § 13 Abs. 3 ARegV durchfiihren zu kénnen,
wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefiihrt.

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes-
netzagentur zundchst einer umfassenden Plausibilititskontrolle unterzogen. Unplau-
sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann
wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten-
Zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-
treibern, wie unter |.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen Gber-

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestatigen waren.
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Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemaR § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehort.

Die Bundesnetzagentur hat gemaR § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be-
schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver-
gleich einbezogen:

® Stromkreislange HS - Kabel

® Stromkreisldnge MS - Kabel

E Stromkreisidnge HS - Freileitungen

. Stromkreislange MS - Freileitungen

. Anschlusspunkte

. Zeitgleiche Jahreshéchstlast HS/MS

o Zeitgleiche Jahreshéchstlast MS/NS

® Zahlpunkte

- Installierte dezentrale Erzeugerleistung
@ Versorgte Flache NS

= Stromkreislange NS

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erldutert:

Stromkreisldnge in der Netzebene HS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisldnge in der Netzebene HS — Kabel" ist die
Systemidnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
HS. Bei unterschiediichen Phasenlédngen wurde die durchschnittliche Lange in km

ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber iiberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie stiligeleg-
te Kabel sind nicht zu berilicksichtigen.

Alle Leitungsldngen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.
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Stromkreisldnge in der Netzebene MS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisldnge in der Netzebene MS — Kabel® ist die
Systemldnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
MS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnittliche Lange in km

ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Uberiassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie stiligeleg-
te Kabel sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungsldangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Stromkreisldnge in der Netzebene HS - Freileitung:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene HS — Freileitung” ist
die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenidngen war die durchschnittliche Lénge

in km zu ermitteln.

Die Stromkreisldnge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Uberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie

stiligelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungsléngen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hbhe

verwendet.

Stromkreisldnge in der Netzebene MS — Freileitungen:
Der verwendete Parameter ,Stromkreislénge in der Netzebene MS — Freileitungen®
ist die Systemlidnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
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Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnittliche
Lange in km ermitteit.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber liberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtele, singuldr genutzte sowie
stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Anschlusspunkte:
Die ,Anschlusspunkte® umfassen folgende Netzanschlusspunkte:

(1) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt-
und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um-
spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan-
schlisse;

(2) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an fremde nachgelagerte Netz-
ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der

Weiterverteiler;

(3) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte Netz-

ebenen stattfindet;

(4) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz- oder
Umspannebenen stattfindet;

(5) Netzanschlusspunkte der StraBenbeleuchtung;

(6) Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol-

gen;

(7) Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das
eigene Netz erfolgen und die dariiber hinaus auch Netzanschiusspunkte sind,
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an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin-
det.

Zur Berechnung wurden zundchst alle Netzanschiuss- und Einspeisepunkte der
Nummer (1) bis (6) der Netzebenen H6S, HS, MS und NS addiert. Danach wird die
Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die
Netzebene NS, die darlber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS
sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als
auch in Position (6) enthalten sind, muss — um eine Doppelzihlung zu vermeiden —
diese GroRe einmal subtrahiert werden.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshéchstlast HS/MS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene HS/MS* beinhalitet
die zeitgleiche Jahreshéchstiast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge-
messen in kKW. Dabei handelt es sich um die héchste zeitgleiche Summe der viertel-
stiindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS.

Zur Emittlung der GroRe wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene MS beriicksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen-
tualen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12
Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres)
leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zihlers und Einsetzen der Sicherung
wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahresh&chstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdchstlast sich ergédbe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshéchstlast MS/NS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene MS/NS“ beinhaltet
die zeitgleiche Jahreshdchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
messen in kW. Dabei handelt es sich um die héchste zeitgleiche Summe der viertel-
stindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS.

Zur Ermittlung der GréRe wurde weiterhin der Anteil der Z&hlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene NS beriicksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu-
alen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo-
naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres) leer
steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung wieder

in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdchstlast sich ergébe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet wéaren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zihlpunkte:

Zahlpunkte* sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst
wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zéhipunkte der
Netz- und Umspannebenen Héchst- bis Niederspannung addiert.

Alle verwendeten GréRen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge-

schlossenen Geschaftsjahres.
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Installierte dezentrale Erzeugerleistung:

Die ,Installierte dezentrale Erzeugerieistung" ist die Summe der installierten Erzeu-
gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsaniagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG),
die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hoéchst- bis Niederspannung) ange-
schlossen sind, einschlieBlich Solarenergie und Windenergie.

Zusatzlich wurde noch die Summe der installieten Erzeugungsleistungen aller de-
zentralen Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz-
oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die
Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er-
zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Héchst- bis Nie-
derspannung) angeschlossen sind berticksichtigt.

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich
auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Versorgte Fldche NS:

Der Parameter ,Versorgte Flache NS* bezeichnet diejenige Flache innerhalb des er-
schlossenen Gebiets, die (iber das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver-
sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur
Bodenflache nach Art der tatsachlichen Nutzung der Statistischen Landesamter.

Als versorgte Fliche wird insoweit die bebaute Fliche (,Gebdude und Freifldchen
(nur bebaute Flache)"; Flachenschiiissel 100/200) sowie Stralen, Wege und Platze
(Flachenschlissel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenanteile be-
riicksichtigt. Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzlglich
der nicht versorgten Flachen wie beispielsweise Walder, Seen, Fliisse und nicht er-

schiossenen Gebiete.

Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen
Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet.
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Stromkreislinge NS:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisldnge in der Netzebene NS" ist die System-
lange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka-
bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen ist die durchschnittli-
che Lange in km zu ermittein.

Die Stromkreislénge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Gberlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie stillgeleg-
te Leitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislange auch die Hausanschlussleitun-

gen.

Zur Berechnung wurden die Stromkreisldnge der Kabel in der Netzebene NS und die
Stromkreisiange der Freileitungen in der Netzebene NS addiert.

Alle Leitungsldangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemelideten Hohe

verwendet.

Eine Ubersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-
betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten
Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei-
bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver-
gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono-
mics / SUMICSID).

2.3.1.23. AusreiBeranalyse

Die Bundesnetzagentur hat fiir die parametrische (SFA) und fiir die nicht-
parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz-
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werten (Ausreilern) durchgefiihrt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§
12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Fir AusreiBer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent
festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreil3er mit
einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent
(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV).

DEA

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreil3er, wenn er fur
einen Uberwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmalstab gelten wiirde (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen
Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die — bei Giltigkeit des ermittel-
ten Effizienzvergleichsmodells — fir mindestens die Hélfte der Unternehmen im Da-
tensatz den Effizienzmalistab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestelit,
dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatiirlich groBen Einfluss auf die Effizienz
eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen
kritischen Wert berschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt.

Erganzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefiihrt. Dabei waren
diejenigen Ausreiler aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe-
ren Quartilswert um mehr ais den 1,5fachen Quartilsabstand tbersteigen. Der Quar-
tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da-
tensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Bei der Effizienzwertanalyse unter Beriicksichtigung standardisierter Aufwandspara-
meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreiller bewertet. Bei der Effi-
zienzwertanalyse unter Berlicksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter
wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreier bewertet.

SFA

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als AusreiRer, wenn er die
Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen MaR beeinflusst (§ 12
Abs. 1 ARegV i.v.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).
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Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefiihrt, mit
denen ein numerischer Wert fir den Einfluss emitteit wurde. Liegt der ermittelte
Wert iiber einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreier
aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un-
ter Berlicksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter
Berlicksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreifer identifi-

Ziert.

2.3.1.24, Gutachten

Zu der konkreten Ausgestaitung des Effizienzvergleichs einschlieBlich einer einge-
henden Stellungnahme zu den Einwénden der Netzbetreiber wird auf das im Internet
als Anlage A.BM veréffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono-
mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de,
(http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Meniipunkten: Beschlusskammern »
Beschlusskammer 8 » Aktuelles » Gutachten Effizienzvergleich fiir Verteilernetzbe-

treiber Strom).

23.2 Effizienzwert des Netzbetreibers

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage
der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus
der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maflgabe des § 15 Abs.
1 ARegV grundsétzlich méglich.

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist
als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die fiir den Netzbetreiber in
den durchgefilhrten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er-

geben sich aus Anlage 9.
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24. Ermittlung der beeinflussharen Kostenanteile
nach § 11 Abs. 4 ARegV

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V ¢) gleich-
maRig abzubauende individuelle monetar bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss
(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetér bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
bers (I ) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA gnp0) und
den mit dem Effizienzwert gemaR § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt:

o= (GK — KA dns0) — (GK — KA gr0) * EW

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemaR § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.
Die Héhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

242 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehérde hat gemal
§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 156 ARegV er-
mittelten, monetdr bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA po)
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V ;) rechnerisch innerhalb einer Regulie-
rungsperiode gleichméfiig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fur die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemaf
§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef-
fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemaRk § 3 Abs. 2 ARegV fiinf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetér bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-

Seite 27 von 34



enthalt Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse

nerhalb von fiinf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V ¢)
von 0,2 * t.

Jahr t V¢
2014 1 0,2
2015 2 0,4
2016 3 0,6
2017 4 0,8
2018 5 1,0
2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

GemaR § 8 ARegV ergibt sich der Wert fiir die aligemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt veréffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-
dex (VPI). Fir die Bestimmung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird
der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fir das die Erlésobergrenze gilt,
verwendet (VPly). Dieser wird ins Verhaltnis gesetzt zum VP! fiir das Basisjahr
(VP ).

Basisjahr ist gemaR § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. GemalR Statistischem Bun-
desamt betragt der VPI fur das Jahr 2011 102,10 und fir das Jahr 2012 104,10 (ab-
rufbar im Internet unter: https:/www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche
nach: 61111-0001). Entsprechend dem Tem VPIl./ VPl der in Anlage 1 zu § 7
ARegV aufgefiihrten Regulierungsformel ergibt das Verhéltnis des VPI fiir das Jahr
2012 zum VPI fir das Jahr 2011 fur das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode
(2014) einen Inflationsfaktor in Héhe von 1,0196.

Fir die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be-
schlusskammer die relative prozentuale Veranderung des VPI des Jahres 2012
(104,10) gegeniiber 2011 (102,10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor-
liegen konnten. Das Vorgehen der Beschiusskammer ist zweckmaRig, da der Netz-
betreiber einerseits gemaR § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlésobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine mdglichst sachgerechte Abschatzung der zu-
kiinftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann.
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Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer-
de diese nachfolgend, mit Ausnahme fiir die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach-
kommastellen):

Jahr VPI

2011 1021
2012 104,1
2013 106,71
2014 108,2
2015 110,3
2016 112,5

Fir das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgeman ein
Inflationsfaktor in H6he von 1,0396, fir das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-
ode (2016) ein Inflationsfaktor in Héhe von 1,0599, fir das vierte Jahr der zweiten
Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Héhe von 1,0807 und fiir das finf-
te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Héhe von
1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt.
Die Inflationsfaktoren fiir die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr — d. h. die
relative prozentuale Anderung des VP! des jeweiligen Jahres gegeniiber dem VPI
des Basisjahres 2011 — ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro-
zentwert dargestelit:

Jahr : VPI/ VP,
2014 1,96%
2015 3,86%
2016 5,99%
2017 8,07%
2018 10,19%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2013 bis 2018 berlicksichtigt.
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2.6. Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlésobergrenzen zu
beriicksichtigen, wie sich die Produktivitit der gesamten Branche abweichend von
der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-
duktivitdtsfaktor (PF ).

Gemal § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivititsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitdtsfortschritts vom gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitdtsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-
wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt.

In der zweiten Regulierungsperiode betragt der generelle sektorale Produktivitéitsfak-
tor flr Netzbetreiber j&hrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof
hat die RechtméBigkeit der Regelung liber den generellen sektoralen Produkfivitits-
faktor nach § 9 ARegV bestatigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.).

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF; als der generelle sektorale Produkti-
vitdtsfaktor nach MaRRgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitdtsfaktors fir das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
periode im Verhdltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
anderungen des generellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhéltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode
(PFy ergeben sich demgemdR miltels des folgenden Algorithmus:
PF{=(1+0,015)*t-1.

2. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jahriichen Erldsobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV
beantragt hat, wird Gber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Qualitéatselement nach § 19 ARegV

Auf die Erlésobergrenzen sind gemaR § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschlédge vor-
zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverldssigkeit oder der Netz-
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leistungsfahigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q ;). Hinsichtlich des Quali-
tatselementes ergeht ein gesonderter Beschluss.

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV

Die Differenz zwischen den zulassigen Erlésen und den vom Netzbetreiber unter Be-
riicksichtigung der tatséchlichen Mengenentwickiung erzielbaren Erldsen wird gemén
§ 5Abs. 1S. 1ARegV jahrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
geman § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV fir die Differenz zwischen den fur das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fiir die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthaltenen Ansatzen.

Die Differenzen sind gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in H6he des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich gemaR § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemaR § 5 Abs.
2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo-
genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufs-
rendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten.

Ubersteigen die tatsichlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zuldssigen Erlése
des letzten abgeschlossenen Kailenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
mal § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach MalRgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungspericde auf Grund der Anderungen der jéhrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet geméR § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.

Ubersteigen die tatsachlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zulassigen Erlése
des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
maRk § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach MalRgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jdhrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemaR § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.

Der Saldo des Regulierungskontos gem. § 5 Abs. 4 ARegV wird gem. Anlage SR
nebst den dazugehérigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden
Anpassungsbetrage werden in Anlage 8 ausgewiesen.
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L. Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

Gemal § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Ver-
braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erldsobergrenze jeweils
zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6
bis 11 und 13, S. 2 und 3 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemaR § 11 Abs. 5
ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erldsobergrenze bedarf es ausweislich § 4
Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fillen nicht.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlésober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegriindung in der Festlegung aufzunehmen
(BR-DrS.417/ 07, S.44 1.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlésobergrenzen
wird daher gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdricklich angeordnet. Hiermit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Netziibergidnge

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

GemaR § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschliisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen.
Nach Mafligabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den
§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den
zulassigen Datentragern und Ubertragungswegen freffen. In Austibung dieser Be-
fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschliisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von demn Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
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ARegV eingehalten werden. Damit soll die Maglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

VL. Anlagenverweis

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehérigen Anlagen 1 bis 7, die
Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehérigen Anlagen A1 bis A5 sowie
die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zusteliung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza-
gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es geniigt, wenn die
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Disseldorf (Hausan-
schrift: Cecilienallee 3, 40474 Disseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fiir die Beschwerdebegriindung betrégt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Be-
schwerdebegriindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abénderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stitzt, enthalten. Die Beschwerde-
schrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet

sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 08.08.2014

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
He Rainer Bender Wolfgang Weizl
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Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus,
der Aufwands- und Vergleichsparameter

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Eriésobergrenze,
Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter

0. Vorbemerkung

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenpriifung erfoigt
nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie-
rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschifts-
jahres. Dabei giit gem4R § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der
Kostenpriffung zugrunde liegende Geschaftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der
Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der Grundlage der Kostendaten
des Basisjahres 2011.

Zentraler MaRstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe-
werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe-
werbsdefizit der Netzmérkte reagiert: Als natliriche Monopolisten besteht fiir die
Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation
strukturell wettbewerbsdefizitdrer Markte zielt die Regulierung auf die Simulierung
von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb herausbilden wiirden. Funktionierte der Wettbewerb, hétte jeder
Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie
mdglich zu reduzieren. Menopolgewinne kdnnte er nicht erzielen.

Far die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Eridsobergrenzen
filr die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1
ARegV i. V. m. Teit 2 Abschnitt 1 (§§ 4 — 10) StromNEV zu ermittein. GemaR § 4
Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten
nach § 5§ StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori-
schen Steuem nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindemden Erdse und



Ertréige nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind geméaR § 10 StromNEV zu
bericksichtigen.

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insowsit anzusetzen, als sie einen
Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang
nach einstellen wirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG):

.Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsfiihrung, die denen
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen miissen,
unter Berlicksichtigung von Anreizen fir eine effiziente Leistungserbringung und ei-
ner angemessenen, wettbewerbsfahigen und risikoangepassten Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals gebildet. [...] Soweit die Enigelte kestenorientiert gebildet werden,
diirfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb
nicht einstellen wiirden, nicht berticksichtigt werden.”

1. Aufwandsgleiche Kosten

1.0. Aligemeines

GemaR § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kosienpositionen nach
MaRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu beriick-
sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er-
stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fiir die Elektrizititsibertragung und Elektrizi-
tdtsverteilung zu entnehmen.

GeméR § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 8. 4, 2. Hs.
StromNEYV statuiert, ist dabei die Beriicksichtigung von Plankosten und -erldsen aus-
geschlossen. Kosten und Eridse bzw. Erirége, die dem Grunde oder der Hdhe nach
auf einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprifung
bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berilicksichtigen.

a) Aufwandsgleiche Kosten
Aufwandsgleiche Kosten sind zu bericksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz-
betrieb aufwelsen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).

: 9



Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug
zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht urs&chlich aus dem Betrieb des Netzes
enistehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht
zu beriicksichtigen. DemgeméB sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem
Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Untemehmensaktivitaten zu-
zuordnen sind, grundsétzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be-
ricksichtigungsfahig.

Der Netzbetrelber ist darlegungs- und beweisverpfiichtet fir die Tatsache, dass die
geltend gemachten Aufwendungen tatséchiich entstanden sind. Dies ergibt sich be-
reits aus der Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe-
sen des Netzbetreibers entstammen. Diese intemen Vorgange sind der Beschluss-
kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele-
vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts-
ermittiungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behdrde, den Sachverhalt in eigener
Verantworiung aufzukidren (§ 68 EnWG und 24 VwWVIG) stehen insoweit Obliegen-
heiten des Netzbetreibers gegenliber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt-
lungspflicht der Verwaltungsbehtrde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa-
chen nicht zu emitteln, die der Betroffene Ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR
79/07, Rn. 21, BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten
sind nicht anerkennungsfihig (so auch: OLG Disseldorf, VI-3 Kart. 472/06 (V) und

BGH, EnVR 6/08).

b)  Schiiisselung von Kostenpositionen

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord-
nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als
Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten Uber eine verursa-
chungsgerechie Schilisselung dem Elekirizitdtsibertragungs- oder Elekirizititsvertei-
lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schiissel milssen sachgerecht sein und
den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schilissel sind fur sachkundige Dritte
nachvoliziehbar und volistindig zu dokumentieren. Anderungen eines Schiiissels
sind nur zuléssig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfir maRgeblichen
Griinde sind nachvollziehbar und volilstidndig zu dokumentieren.

Die Darlegung einer sachgerechten Schllisselung kann durch Schiiissel gestitzt
werden, die eine méglichst groBe Nahe zur tatséchlichen Kostenverteilung aufwei-

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver-
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teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz-
oder Gewinnschlissel. Die Beschlusskammer behélt sich somit vor auch sachge-
rechtere Schlilsselungen zur Anwendung zu bringen.

c) Besonderheiten des Geschiiftsjahres

Soweit Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Ge-
schiftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht, bleiben sie bei der
Ermittlung des Ausgangsniveaus unberiicksichtigt. Eine Besonderheit des Ge-
schéftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch
wiederkehren, sondern ausschlieBlich, dem Grunde oder der Hbhe nach, einmalig im
Basisjahr i.5.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
liegt die Oberlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm-
ten Geschéfisjahres als Grundlage flir die Festlegung der Eriisobergrenzen dann
gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschifts-
jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 — ,EnBW Re-
gional AG"). Mit diesem Konzept wére nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos-
tenpriifung 2011 auch insoweit Grundlage fOr die Festsetzung der Eridsobergrenzen
bildete, als dort Besonderheiten beriicksichtigt sind, die ausschlieBlich in diesem Ge-
schaftsjahr aufgetreten sind. Es ist inshesondere davon auszugehen, dass Kosten
dem Grunde oder der Héhe nach eine Besonderheit des Geschaftsjahres darstellen,
wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Hohe nach nicht angefalien sind
und somit das Kostenniveau signifikant gegeniiber den Kosten der Vorjahre erhShen.

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset-
zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte
Hohe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst wirden dem Effizi-
enzvergleich womdglich auch nur ineffiziente Kosten zugefahrt, deren Ineffizienz im
Vergleich untereinander nicht identifizierbar wiére. Insofern erfilit § 4 Abs. 1 Strom-
NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung
mehrerer Jahre) oder besonders teure Manahmen aus Griinden der ggf. finfmali-
gen Berlcksichtigung in die Kalkulation Eingang finden.

Die Berlcksichtigung von Plankosten und -erisen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S, 4, 2. HS Strom-
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NEV bei der Durchfithrung der Kostenpriiffung zur Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlse bzw. Erirdge, die auf
einer Besonderheit des Geschafisjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
ebenfalls nicht zu berlcksichtigen. Sowsit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem
Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschéfisjahres beruhen,
auf das sich die Kosfenpriifung bezieht, bleiben sie bel der Ermittlung des Aus-
gangsniveaus unberlicksichtigt.

e)  Ggf. nicht zahlungswirksame Rislkovorsorge (Rilckstellungen)
Ruckstellungen werden flr eine Verpflichtung, Gber deren Hhe und Eintreten Unsi-
cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rlckstellungen erfolgt im Wege einer
aufwandswirksamen Zufilhrung. Voraussetzung ist hier, dass das Einfrittsereignhis mit
hinreichend groBer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann.

Gemél den Regelungen der StromNEV kénnen aufwandsgieiche Koslen gemaR §4
und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV
Oberfithrt. Dementsprechend kénnen Zuflihrungen von Riickstellungen sofern diese
betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschéftsjahres darstellen als
Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrduche von ROckstellungen
k&nnen nicht angesetzt werden.



1.1. Materialkosten
1.1.1. Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.1.1.1. Aufwendungen fiir die Beschaffung von Verlustenergie

Bei der Ubertragung von Elekirizitit in elektrischen Systemen entstehen zwangsl&u-
fig Energieveriuste in Form von Stromwarmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor-
matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elekirischen
Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be-
trachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Neiz sowie der Zahlung der Aus-
speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur-
sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver-
lustenergiebilanzkreis zu fihren. Dile im Rahmen dieser Kostenpriifung relevanten
Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr
2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die
nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Preisseitig setzt die Baschlusskammer den von dem Netzbetreiber fiir das Kalender-
jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser flieRt bei der Be-
stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemaR §§ 12 - 14 ARegV
mit ein.

Zur Emittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob
die Verlustenergiemengen effizient emmittelt worden sind. Die Beschlusskammer hat
eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene
durchgefihrt. Die Stichprobe, liber die plauslble Daten vorlagen, umfasste ca. 150
Netzbetreiber in Zustdndigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde
das Verhéltnis der Verlustenergiemenge je eingespeiste Jahresarbeit herangezogen.
Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind ggf. durch Konfidenzintervalle er-
h&ht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. insgesamt ist sie zu folgendem Zielkorridor ge-
langt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS [< 1,0 %]; MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3.2 %]}.
Wird der Zielkomidor Giberschritten, so sind die entsprechenden Mengen nicht be-
rlicksichtigungsféhig, es sei denn, der Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass
die Verlustmengen tats&chlich angefallen sind und die Uberschreitung des Zielkorri-
dors nicht auf [neffizienzen beruht.

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht.
-6-
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Die angegebene Kostenposition in Hahe von 2.529.231 € ist gemindert um 85.984 €
mit 2.443.248 € anzusetzen.

1112 Aufwendungen filr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler

Erzeugungsanilagen
Unter den Aufwendungen flr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu-

gungsanlagen sind Aufwendungen flir den EEG- und den KWKG-
Waélzungsmechanismus sowie die Entgelte flir dezentrale Einspeisung gemaRl § 18
StromNEV dargestelit.

1.1.1.21. Nach EEG {exkiuslve Einspeisemanagement-Malinahmen)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass der nach dem Gesetz auf-
genommene und vergltete Strom aus Emeuerbaren Energien bundesweit gleichma-
Big verteilt wird. Dies wird durch den EEG-Walzungsmechanismus sichergestellt. Der
Verteilernetzbetreiber nimmt den von der EEG-Anlage produzierlen Strom ab und
vergitet hn nach den im Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen
Sétzen. In der zweiten Stufe leitet der Verteilerneizbetreiber den EEG-Strom weiter
an den regelzonenverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber (ONB) und erhalt von
diesem einen finanziellen Ausgleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Be-
treiber von EEG-Anlagen entsprechen dabei den Ertragen aus dem finanziellen Aus-
gleich.

Bei Aufwendungen filr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhafi nicht beeinflussba-
re Kosten gem#&R § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.2. Nach KWK-G
Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwidrme. Zur bundesweiten Vergleich-
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méBigung der KWK-G-Forderung ist innerhalb des Geseizes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpfiichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieBen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergiitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fiir den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Férderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerie Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrige des Verteilemetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Neizbetreiber vermarkiet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfigige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus.

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen
Dritten (z. B. Stromhandier) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetreiber
lediglich den KWK-Zuschlag vergitet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge-
lagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

Bei Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhatft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV {vgl. Kapitel 7).

1.1.1.23. Nach § 18 StromNEV

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbefreiber ein Entgelt, das den gegen(ber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei dle Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéfisjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu berlicksichtigen.

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf-
wendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen
nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeln-
flussbare Kosten gem4B § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV (vgl. Kapitel 7).



11.1.24. Einspelsemanagement-MaBnahmen

Die Aufwendungen fir Einspeisemanagement — MaBnahmen umfassen die Entscha-
digungszahiungen nach § 11 EEG. Gem&R §§ 11 und 12 EEG kdnnen Netzbetreiber
bei einer Netziiberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch-
stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem
EEG oder dem KWKG gefdrdert werden, eingreifen, um die stérende Netzlberlas-
tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von
Stromerzeugungsanlagen erhalten hlerfiir eine Entschadigung.

1.11.3. Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Dieser auf tats#chlich gemessenen Werten beruhende Letztver-
brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein.
Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit geniigen, als
dass keine Oberh8hten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden.
Als VergleichsmaRstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gema
FSV Verlustenergie des Jahres 2011 heranzuziehen.

1114, Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkrelse bzw. Aufwendungen fir
den Ausgleich von Abweichungen bel Standardiastprofilen
Betreiber von Elekirizititsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte

aus Griinden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondem prognostiziert werden, vor
der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. enistehender Abweichun-
gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be-
treiber von Elekirizititsverteilernetzen wahlen zwischen dem synthetischen oder dem
analytischen Verfahren.

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhéndler die erwarte-
ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be-
rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das
analytische Lastprofil hat fir den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein-
kundenlast auf die Stromhéandler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste-
hen keine Kosten far den Netznutzer.

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch emmitteite Lastprofile bestimmten Klein-
kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhéndler speisen
Elektrizitdt auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim
synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Hohe der Leistungsabweichung.
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Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Héandler
abzurechnen und somit fiir die Netzkosten neutral.

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos-
ten auf die Handier Oberwdlzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer-
den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkien zumindest fragwiirdig, ob (iberhaupt
Kosten fir diese Position in den Netzentgelten ber{icksichtigt werden ktnnen.

Dartiber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohi
Kosten als auch Eribse generiert werden kdnnen. Je nachdem, ob der Differenzbi-
lanzkreis Uber- oder unterspeist Ist, muss die berschlissige Energie verkauft oder
die benttigte Energie gekauft werden. Eridse kénnen beispielsweise dann entstehen,
wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Uberschusses groRer ist als die
Ausgleichsenergiemenge zum SchlieBen der Liicke. Erldse entstehen auch dann,
wenn der Verkaufspreis hoher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass sich Kosten und Eridse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die-
sem Grund halt es die Beschlusskammer fiir sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un-
gunsten des Netzbetreibers kelne Eriése oder Kosten bei der Bestimmung des Aus-
gangsniveaus zu berticksichtigen. Die angegebene Kostenposition st daher nicht

anerkennungsfahig.

1.1.1.5. Sonstiges
Bei den angegebenen Kosten in H6he von - handelt es sich um weitere
Kosten des Differenzbilanzausgleichs. Analog zu den Kosten im Unterpunkt 1.1.1.4.

sind diese nicht anerkennungsfahig.

1.1.2. Aufwendungen flir bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen fir bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun-
gen an vorgelagerte Netzbetrelber, Aufwendungen fir Blindstrom, fOr Oberlassene
Netzinfrastruktur, fr singuldr genutzte Betriebsmittel, fir durch Dritte erbrachte Be-
triebsfOhrung und f0r durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistun-

gen dargestelit.

1.1.21. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetrelber
Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzhetrelber ist aus der Anla-
ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich
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dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1
Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7).

Zu den vorgeiagerten Netzkosten zihlen neben den Kosten fiir Leistung, Arbeit,
Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen fiir Netzreservekapazitst (vgl. 1.1.2.1.a.)

* Aufwendungen gemif § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.)

¢ Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.)
¢ Aufwendungen fir Blindstrom {1.1.2.2.)

» Aufwendungen flr singuldr genutzte Betriebsmittel {(1.1.2.4.)

1.1.21.a. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitit

Nelzbetreiber haben die Méglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber
2u bestellen und in Anspruch zu nehmen, um héhere vorgelagerte Netzkosten auf-
grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsaniagen
oder von Betriebsmittein zu vermeiden. Es besteht aiso ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Jahreshfchstlast und den Aufwendungen fir Netzreserveka-
pazitdt. Die in der Erldsobergrenze enthaltenen Ansétze sollen wertm4Rig dem Be-
trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber fir die
Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazitdt in Rechnung gestelit
wird.

Bei Aufwendungen flir Netzreservekapazitat handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhatft nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV (vgl. Ka-

pitel 7).

11.21.b. davon Aufwendungen geméR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)
Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern,
die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene
gemal § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8
zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Féllen der Kostenwalzung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 3 SiromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset-
zungen flr die Anwendung des § 14 Abs. 2 §. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den
Netzbetreiber zu erbringen.

- 11 -



Bei Aufwendungen gemaR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem
Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaf § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4
ARegV {vgl. Kapitel 7).

11.21.c.  davon Aufwendungen flr unterspannungsseitige Messung

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetrelber ein
Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der
Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er-
Ibse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des
Regulierungskontosaldos abgegilichen.

Bei Aufwendungen filr unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV
(vgl. Kapitel 7).

11.2.2, Aufwendungen flir Blindstrom

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen
kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach
Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspétet auf (induktive Blindleistung).
Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber
erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach
(Kapazitive Blindieistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte Ober-
schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz-
betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun-
gen fir Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im
Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.2.3. Aufwendungen fir liberlassene Netzinfrastruktur

Unter der Position ,Aufwendungen fir Oberlagsene Netzinfrastruktur® sind regelma-
RBig die sog. Pachtentgelte fiir die Uberlassung betriebsnotwendiger Anlagegiter zu
erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder
teilweise nicht Eigentimer des entsprechenden Anlagevermbgens ist, sondern ihm
dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (.Pachtvertrag®) vom Eigen-
timer zur Nutzung, d. h. fir die Zwecke des Netzbetriebs, (iberlassen wird. Die aus
der Uberlassung des Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden

Kosten (,Pachtzins®) sind nur bis zu der H6he anerkennungsfdhig, wie sie anfielen,
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wenn der Netzbetreiber Eigentimer der Anlagen wire. MaBgeblich sind somit die
Kapitalkosten des durch den Verpachter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen,
Zinsen und Gewerbestsuer). Flr die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der
Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters maBRgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau-
kostenzuschiisse sind zu ber(icksichtigen. Grundlage der Priifung und damit einer
Anerkennung von Kosten sind die eingereichten Verpdchterbtgen. Der Netzbetreiber
hat in der genannten Position Aufwendungen in Hohe von 16.201.964 € geltend ge-
macht. Hiervon sind 14.248.185 € anzuerkennen. Somit wird in dieser Position eine
Kurzung von 1.953.779 € vorgenommen. Die Hereitung der genannten anerken-
nungsféhigen Kosten sind Kapitel 6 zu entnehmen.

11.24. Aufwendungen fiir singulér genutzte Betriebsmittel

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird fir bestimmte Anschlusssituationen (singular ge-
nuiztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin-
guldr genuizies Betriebsmittel, wenn ,ein Netznufzer sdmtliche in einer Netz- oder
Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmitiel ausschlieflich selbst nutzt". Das
kann z.B. ein Transformator sein, der nur von elnem Kunden genutzt wird und der ihn
mit dem 380-kV-Héchsispannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird -nach den ge-
setzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,angemessenen Enigelts®- eine Vergi-
tung festgelegt. Dieses ist individuell und unabhdngig vom Verbrauch und daher als
Pachtenigelt zu interpretieren. Darin gehen wie bei Pachtentgelten die Kosten fUr
Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Kapitaldienst und jederzeitige Emeuerung ein.

Bei Aufwendungen fiir singuldr genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde
nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV.

1.1.2.5. Aufwendungen filr durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung

Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte BetriebsfOhrung betreffen regelméaBig Ver-
tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst-
leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der H6he anzuseizen, wie
sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen warde.

Grundiage der Priifung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsflh-
rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fiir die sieben wertméRig grog-
ten Dienstleistungsverirdge mit verbundenen Untemehmen i.S.d. § 6 b Abs. 2
EnWG. MaBgeblich fiir die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten

Kosten sind somit die Kalkulationsmafstabe nach der StromNEV.
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Dariiber hinaus miissen die Dienstleistungsvertrage einem Fremdvergleichsmaf3stab
standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergltungssatze ist
vom Netzbetireiber darzulegen und zu beweisen. |. d. R. hat der Netzbetreiber in
nachvoliziechbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergieiche angestelit hat
bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufirigen im Wege der Ausschreibung erfoigt
ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsfilhrung kostenseitig natdrlich nicht
den Wert Gbersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff.

Die_angegebene Kostenposition in Hshe von [ € ist gemindert um

-€ m'l'l'-G anzusetzen. Die Herleitung der Kirzung kann Kapitel 6
entnommen werden. Die Kirzung besteht aus den Priffungsfe llungen fiir- die
Dienstleisier E-Maks, Regiodata und Badenlt in Hohe vonﬂe s0-
wiclill €. Zusatzlich wurde hier eine Karzung von [ llbeim Dienstieister
Badenova AG & Co. KG angerechnet. Die GesamtkOrzung beim Dienstleister: Ba-
denova AG & Co. KG von - € wurde hier zwischen Position 1.1.2.5 mit
I < und 1.1.2.6. mit [l ooschiossett, da nur ein Dienstieisterbogen
far beide Diensileistungen geliefert wurde und daher sowohl die Dienstleisterkosten
als auch die Dienstieisterkiirzungen nicht eindeutig den einzelnen Leistungen zuge-
ordnet werden konnten.

1.1.2.6. Aufwendungen flr durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instand-
haltungslelstungen

Fur die Aufwendungen flr durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen sind die gleichen MaRstabe heranzuziehen wie fir Aufwendungen fir durch
Dritte erbrachte Betriebsfilhrung. Es gelten daher die Ausfihrungen zu 1.1.2.5 ent-
sprechend.

In Position 1.2.6. wurden vom Netzbetreiber Wartungs- und Instandhaltungsaufwen-
dungen des Dienstleisters Badenova Co. KG zum Ansatz gebrachi. Die angegebene
Kostenposition in Hohe von € ist gemindert um R < mit R

€ anzusetzen. Siehe hierzu Abschnitt 1.1.2.5. und Kapitel 6.

1.2. Personalkosten

Personalkosten setzen sich aus den Kosten fiir Gehditer und Lohne (Lohnkosten),
aus den Kosten fiir soziale Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan-
teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angesteliten-, Arbeiterren-
ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei-

willigen Personalnebenkosten gem. § 275 Il Nr. 8 und lll Nr. 7 HGB (Aufwendungen
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for Altersversorgung und fiir Unterstiitzung, z.B. Zuschiisse an Pensionskassen,
Gratifikationen, Werkklichen, Werkswohnungen, Unferstitzungseinrichtungen, Aus-
gaben fir kulturelle und sportliche Férderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen.
Personalkosten beziehen sich immer auf einen Arbeithehmer des Stromnetzbetrei-
bers und das Jahr 2011.

1.2.1. L8hne und Gehdéiter

Unter der Position Léhne und Gehdlter werden die Bruttobetréige der Arbeitsenigelte
zusammengefasst. Zu Lohnen und Gehdltern gehdren alle Vergiitungen, die die Be-
legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestelite) und Geschaftsflihrer sowie Mitglieder
des Vorstands erhalten, gleichgiltig in welcher Form sie gewiihrt werden, also auch
Sachbeziige, Aufwandsentschadigungen etc. Die Buchung von Ldhnen und Gehal-
tern erfolgt auf bes. Aufwandskonien als Teil der Personalkosten. Belege fiir berech-
nete und gezahite LShne und Gehélter kdnnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein.

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe-
der
* beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in
(1) Lohne und Gehdlter sowie
(2) soziale Abgaben und Aufwendungen fUr Altersversorgung und for Unter
stltzung

oder

» beim Umsatzkostenverfahren separlert aus den Positionen Herstellungskos-
ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeilbten Betriebs- und Personalratsta-
tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und
Kosten von Betriebskindertagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschéftigten
Betriebsangehérigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un-
ter 1.2.1. aufgefiihrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31.
Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmaiig neu zu-
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zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das Ubliche MaR
nicht Oberschreiten diirfen.

1.2.2. Sozlale Abgaben und Aufwendungen flir Altersversorgung und fir Un-
terstiitzung

Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gem. § 275 |l Nr. 6b HGB (Ar-
beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafis-, Kranken-, Pflege-, Arbeltslosenversicherung)) und
aus den freiwilligen Personalnebenkosten gem. § 275 i Nr. 8 und [l Nr. 7 HGB
{Aufwendungen flr Altersversorgung und fur Unterstlitzung, z.B. Zuschiisse an Pen-
siongkassen, Gratifikationen, WerkklQichen, Werkswohnungen, Unterstiitzungseinrich-
tungen, Ausgaben fiir kulturelle und sporiliche Férderung der Belegschaftsmitglie-
der).

1.2.2.1 Altersversorgung

Gem. § 275 Il Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB konnen Aufwendungen filr die Altersversor-
gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. for die Kalkulation von Bedeutung sind.
Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubemahme jeglicher Aufwendungen in
die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung) sind der Hohe nach anerkennungsfihig,
wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhalinis stehen. EEin
effizienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter
Wettbewerbsgesichtspunkiten gezwungen, sich an den im Wettbewerb Ober den Er-
I6s durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli-
chen AltersversorgungsmafRnahmen und Aufwendungen fiir Vorruhestandsregelun-
gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maf3 begrenzt. Die Anspriiche der Ar-
beitnehmer selbst werden durch diese Priifung nicht betroffen.

Die Finanzmittel der gesammelten jahrfichen Zufilhrungen zu den Rickstellungen far
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in
Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1.

1.22.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

Kosten fiir soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB
(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angesteliten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeiislosenversicherung)) sind
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ggf. berticksichtigungsfdhig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi-
Zienzgedanken Rechnung tragen.

1.3. Zinsen und 8hnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemédB § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatséchlichen Auf-
wandshdhe zu berlicksichtigen, hiichstens jedoch in der Hhe kapitaimarktiblicher
Zinsen fir vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
Zielle und kalkulatorische Kosten des Neizbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen.

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
veriauf als nicht vorteithaft erweist, weil das Markizinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher
erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbeireiber darzulegen, dass seine individuellen
Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals glitigen Kreditkondi-
tionen entsprachen. Zur Priifung der Angemessenheit sind hierfir Plausibilisierungs-
Zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhSht um ei-
nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausfiihrungen zur Eigenkapitalverzinsung)
widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die
Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes-
bank veriffentlichten Umlaufsrendite Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
inldndischer Emittenten - Anleihen von Untemehmen (Nicht-MFls) und der Umlaufs-
rendite inléndischer Inhaberschuldversc%. Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnah-
me mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsatziich anzuerkennen, auch
wenn zwischenzeitlich das Markizinsniveau niedriger liegt, es sei denn, dass eine
Umfinanzierung unter Berlicksichtigung etwaiger Vorfilligkeitsentschadigungen zu
geringeren Kreditkosten filhren wilrde.

Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11“ von dem Netzbetreiber eingetragenen
Betréige fiur ,Zinsen und dhnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genannten
jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betragen korrespondierenden Zinssédtze Oberhtht

sind, wenn diese (ber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. in diesem Fall
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wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,AS. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene
Kapital des Kalenderjahres 2011 fir das jeweilige Darlehen herangezogen.

1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedirfen stets
einer kritischen Uberpriifung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewidhlten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundsétze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-
stdrkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiiblichkeit der Kreditbedingungen.

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht
Es gelten die Ausfahrungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend.

1.3.3. gegeniliber Kreditinstituten

Zinsen fiir Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibem verbundenen Kreditgebern
sind grundsétzlich zu berlicksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber glinstige-
re Kreditaufnahmemoglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfligung
standen. Sollten sich bei der Priifung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss
der Netzbetreiber darlegen, dass keine ginstigere Finanzierungsmdglichkeit be-

stand.

1.3.4. Sonstiges
Zu der Thematik Rickstellungen siehe die allgemeinen Ausfihrungen unter

3.1.4.21.

1.4. Sonstige Steuem

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuer, die in
der Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem-
entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuem
dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatorische Ge-
werbesteuer geméR § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1

Nr. 3 ARegV dar.
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1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosien flir
Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiih-
ren und Beitrige, Versicherungen, Blirobedarf, Drucksachen und Zeitschrifien, Post
und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei-
sen und Ausldsungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und instandsetzung, Ein-
Zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte
oder Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie flir Sonstiges. Die
Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansitze sind
einer Einzelfalpriffung vorbehailten. Soweit abweichende Aspekte oder veraligemei-
nerungsfahige Grundsétze bei der Prifung berlicksichtigt wurden, sind diese im Fol-
genden erganzend erldutert.

1.5.1. Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fiir die Ein-
rdumung des Rechis zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmitielbaren Versorgung von Letztverbrauchem
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher H8-
he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten gemaf § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiihren und Bei-
trige

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten,
Gebihren und Beitrdge zu verbuchen. Die Vereinbarung markidblicher Ansitze ist
vom Netzbetreiber darzulegen.

Bei dem in der Position Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraien, Ge-
bilhren und Beitriige Versicherungen angesetzien Betrag in Hohe von-€ han-
delt es sich um eine Besonderheit des Geschaftsjahres gem. § 6 Abs. 3 Saiz 1
ARegV dem Grunde nach. Hier enthalten sind Gebhhren der Bundesnetzagentur, die
Gerichtsgebiihren des Insolvenzverfahrens der TelDaFax Energy GmbH sowie wei-
tere geschilisselte Verfahrensgebiihren. Diese Kosien sind vollstandig als Besonder-

heit des Geschéftsjahres gemaR Abschnitt 1.0 ¢) dem Grunde nach zu werten. Die
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Beschlusskammer hat aus diesem Grund die in Rechnung gesteliten Kosten in HShe
von insgesamt 27.833 € gekiirzt. Der insgesamt flr diese Position anzuerkennende
Betrag belduft sich auf 22.208 €.

1.5.3. Versicherungen

In dieser Position sind die flr den Betrieb eines Elektrizititsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fiir Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen)
Zu verbuchen.

1.5.4. BlUrobedarf, Drucksachen und Zeltschriften

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines ElektrizitAtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fiir Blrobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu-
chen.

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und #hnliche Kosten

In dieser Position sind die flir den Betrieb eines ElektrizitAtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen (Porto-)Kosten flir Post, Fracht und dhnliche Leistungen zu verbu-
chen.

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Rechts- und Beratungskosten milssen einem FremdvergleichsmaRstab standhalten.
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie-
rung von Beratungsieistungen glinstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver-
gleiche anzustellen. Fir andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass
die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten
Vergltungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen miissen sich
auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitédten
zu achten.

Der Netzbetreiber hat als Rechts- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in
Héhe von 27.269 € angesetzt. Davon sind 19.815 € nicht anerkennungsfahig, da es
sich laut Stellungnahme vom 26.04.2013 um Kosten fiir mit Netzibernahmen ver-
bundenen Klageverfahren und Beratungsleistungen handelt. Nach Ansicht der Be-
schlusskammer handelt es sich bei diesen Kosten nicht um Kosten eines effizienten
Netzbetreibers sondem vielmehr um Kosten fiir die Eigentumspfiege, die der Netz-

nutzer nicht zu tragen hat.



1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

Aufwendungen fiir Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berlicksichtigen.
Es handelt sich bei den Aufwendungen fir Sponsoring, Werbung und Spenden gene-
rell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1
StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbin-
dungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgelikalkulation nicht ber{icksich-
tigungsfahig. Aus der natiirlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich,
dass soiche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck
in der Monopolsituation von vorneherein nicht ermreichen k&nnen, da die Netznutzer
regelméflig keine Wahimdglichkeif zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben.
Der mit Werbeaktivitdten verbundene Imagegewinn ist — bedingt durch das Monopol
eines Netzbetreibers - flir den Elekirizitdtsnetzbetrieb nicht erforderiich. Die Vorteile,
sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb.
Hiervon werden Aufwendungen fiir sog. aufgabenorientierte Kommunikation {Perso-
nalwerbung, gesetzliche Verdffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst.

1.5.8. Reisekosten und Ausiésungen
In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
friebsnotwendigen Kosten fiir Reisen und Ausiésungen zu verbuchen.

1.56.8. Bewirtung und Geschenke
In dieser Position sind die fiir den Betrieb eines Elekirizitdtsversorgungsnetzes

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten fiir Bewirtung und Geschenke zu verbu-

chen.

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elekirizitatsversorgungsnetzes be-
trisbsnotwendigen Kosten fir Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der
Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt-

schaftsgliter auszugehen.

1.5.11. Elnzelwertberichtigungen und Abschrelbungen auf Forderungen

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be-
ricksichtigungsfihig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kdn-
nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos-

ten und Baukostenzuschiisse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen
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aufgrund der Zahlungsunfihigkeit eines Handlers. In keinem Fall kénnen Forde-
rungsausfélle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau-
schalwertberichtigungen geschlisselt werden. Das Risikko des Forderungsausfalls
der Endkunden tragt der ,assoziierte” Vertrieb. Bestinde die Méglichkeit Forde-
rungsausfélle anteilig auf den Netzbetrieb zu (ibertragen, wiirde dies zu einer
Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthandiern fihren, da der Netzbe-
trieb keine Forderungsausfille von Dritth&ndlern ibernehmen wiirde.

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf
Forderungen geltend gemacht werden, sind im Ubrigen nur dann berlicksichtigungs-
fahig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handeit.
Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgiitigen Forde-
rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge-
schlossen wurde (bspw. fruchtiose Zwangsvolistreckung oder Insolvenzverfahren
mangels Masse eingestellt). Dariber hinaus steht die Existenz einer Versicherung
gegen Forderungsausfille einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein-
bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist
vom Netzbetreiber ausfahrlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Hohe des
Forderungsausfalls, der durchgefilhrien MaBnahmen im Rahmen der versuchten Bei-
treibung etc. darzulegen.

Der Netzbetreiber macht in der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibun-
gen auf Forderungen - € fur Forderungsausfiile geltend. Auf Grund der Insol-
venz eines grolen Schuldners handelt s sich hierbei um eine Besonderheit des Ge-
schéftsjahres gem&R Abschnitt 1.0 c) der Hohe nach. Um diesen Effekt zu eliminie-
ren, wird der Mittelwert der Position in den Jahren 2007 bis 2010 angesetzt. insofem

wird der angesetzie Betrag um - auf -ekmzt.

1.5.12. Zahlungen an Stédte oder Gemelnden nach MaRgabe von § 5 Abs.
4 StromNEV

In dieser Position sind die Zahlungen an Stidte oder Gemeinden nach MaRgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.6.13. Sonstiges
Fur diese Position gelten die vorstehenden Ausfithrungen gleichermafen. Bei dem in

der Position Sonstiges angesetzten Betrag in Hohe von 841.109 € handelt es sich
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teilweise um eine Besonderheit des Geschiftsjahres gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV
dem Grunde nach. Hierzu zdhlen die EDV-Projektkosten fir die Umsetzung von
MaBiS und die Netztrennung Strom. Diese Kosten sind vollstindig ale Besonderheit
des Geschéftsjahres dem Grunde nach zu werten. Die Beschlusskammer hat aus
diesem Grund die in Rechnung gestellien Kosten in Héhe von '-E gekorzt.
Der insgesamt fur diese Position anzuerkennende Betfrag beluft sich auf- €.

1.5.14. Im gesefziichen Rahmen ausgeilibte Betriebs- und Personalratsta-
tigkeit
Siehe Kapitel 7.

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung Im Unternehmen
Siehe Kapitel 7.

1.5.16. Betriebskindertagesstiitten flir Kinder der im Netzbereich beschéf-

tigten Betriebsangeh&rigen
Siehe Kapitel 7.
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2, Kalkulatorische Bewertung des Sachaniagevermdgens sowie Ermittiung
der kalkulatorischen Abschreibungen

Planm&Rige oder auBerplanmaRBige Wertminderungen von Vermdgensgegenstanden
werden in der Abschreibung erfasst. Die fir die Netzentgeltkalkulation maBgebliche
Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4
und § StromNEV nicht wertmaBig aus der GuV iibertragbar. Diese wird stattdessen
auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den
handelsbilanzielien Wert. Damit wird die Gewahrleistung eines langfristig angelegten,
leistungsféhigen und zuverlassigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der
betriebsnotwendigen AnlagegQter ist als Kostenposition bei der Emittiung der Netz-
kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV).

Fir die Emittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Resiwerte des Sach-
anlagevermdgens erforderlich. Bei der Ermittiung der kaikulatorischen Abschreibun-
gen ist gemaR § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegiitern, die
vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegitern, die ab dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage).

Bei Altanlagen werden fir den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermdgens (ma-
ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fiir die weiteren Berechnungen herangezogen
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mitels Indexierung
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten emmittelt. Fiir den fremdfi-
nanzierten Anteil des Anlagevermdgens bilden die jeweiligen historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die weitere Wertermittiung

(§ 6 Abs. 2 8. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom-
NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Hersteliungskos-
ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4
StromNEV) zu ermitteln.

Dementsprechend sind zunéchst die origindren historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu identifizieren. Netzkdufe und vergleichbare Fallgestaltungen diir-
fen nicht dazu fOhren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfilscht werden. Daher
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ist sicherzustellen, dass derartige Wertansétze nicht an die Stelle der origindren An-
schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs-
und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An-
schiieBend sind aus den origindren historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierien
Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu kdnnen. Aus der gewichteten
Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird
schlieBlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt.

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2
StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entscheidend bei der fiir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie
den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3
und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begrindung
der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosien. Diese Vorgabe ver-
bietet es grundsétzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rick-
rechnung anhand zeitnaher Gblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter
Einbeziehung qualitativer Verdnderungen des zu betrachtenden Gutes zu emnitteln.

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fur die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofem die in Rede stehenden Vermdgenstelle betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermbgen gehdren alle Vermdgenswerte, die dem
Ablauf des Geschéftsbefriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermdgensteile sind nicht anzusetzen. Das MengengerQst darf somit nur in Betrieb
befindliche Vermdgensgegenstinde umfassen.

Nicht aktivierten sondem z.B. Uber Instandhaltungsaufwand finanzierten Vermd-

gensgegenstanden fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstelit
werden muss, dass diese Betrige in der Vergangenheit schon wieder verdient wur-
den, ist der Netznutzer nicht durch emeuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel-
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lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansidtze der Anschaffungs- und
Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz-
stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Ber(icksichtigung fand. Die aufgrund des
Entfallens einer jahrlichen Prifung erbffnete Mdglichkeit, Aktivierungswahirechte
stirker als bisher zu nutzen und Instandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu
gestalteten Mehrkosten fihren. Der ersparte Aufwand wiirde sonst zweimal zurlick
vergiitet, zunéchst in der nicht durch Effizienzsieigerungen unterschrittenen Erids-
obergrenze und dann in Form erhdhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch).

21.1 Ubergang von Netzen

GemdR §6 Abs. 2 S.2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Emmittiung der kalkulatorischen
Abschreibungen fiir den fremdfinanzierten Antell der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung
erstmalig aktivierlen Anschaffungs- und Herstellungskosten ( historische Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten®) auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine
Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte,
insbesondere auch im Falle einer Verdnderung der urspringlichen Abschreibungs-
dauer. Nach der ausdriicklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot
der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhéitnisse
oder der Begriindung von Schuldverhiltnissen. In den genannten Vorschriften
kommt die eindeutige gesefzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder
vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhéhung der beriicksichtigungsfahigen
Netzkosten filhren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer
an mglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingerdumt. lhre sachliche Grundla-
ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energleversor-
gungsnetze als natiirliche Monopole, die den Netznutzern regelmaBig keine wettbe-
werblichen Ausweichmdglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund
ihrer systematischen Stellung den Ubergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.
D.h. unabhéngig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhingig von der
Anderung von Eigentumsverhéltnissen oder der Begriindung von Schuldverhlinis-
sen, darf kein Vermdgensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht

werden.

Fur den Fall von Netzkiufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch
eines Netzbetreibers, bei der Emittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf-

preis fiir erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW
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Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dlrfen die Abschreibungs-
grundlagen nicht verdndert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt
nur einmal und ohne Erhdhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden
kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt Gberdies ausdriicklich klar, dass
das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentiimerwechsels
gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veranderung der Abschreibungsgrundlage
explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen ,Kaufering“-
Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fur die
StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.)

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzk&ufen gemacht. Die Be-
schlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkiufe der Netzbetreiber nicht er-
folgt sind. Sie behalt sich eine Ricknahme oder einen Widerruf der Festlegung der
Ertsobergrenzen fiir den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei-
nen Netzkauf getétigt haben solite.

21.2 Veridnderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt flir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermogens, insofem die in Rede stehenden Vemmdgensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermdgen gehdren alle Vermégenswerte, die dem
Ablauf des Geschifisbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermdgensteile sind nicht anzusetzen.

Entscheidend bei den fur die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass
sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6
Abs. 3 und 4 StromNEV). MaRgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be-
griindung der erstmalig aktivierten origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Neubewertungen und Umbuchungen sind fur die kalkulatorische Bewertung in der
StromNEV unzuldssig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und
§ 6 Abs. 7 StromNEYV sicherzustellen. Demenisprechend werden in der StromNEV-
Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulations-
vorgaben foigend — samtliche Veréinderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver
oder anderer Sonderabschreibungen, grundsatzlich unzuidssig. Lediglich wenn ein
Wirtschaftsgut die Sphére der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anla-
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gevermtgen verldsst, ist die Berechnungsgrundlage origindrer Anschaffungs- und
Herstellungskosten auBer Ansatz zu bringen. Analog sind auch samtliche nachtragii-
che Veréinderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berlicksichti-
gungsfahig. Diese gelten als neue origindre Anschaffungs- und Herstellungskosten
der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal ge-
wihite Nutzungsdauer und das urspriingliche Zugangsjahr sind unveréindert fortzu-
flihren, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Ab-
schreibungen unter Null umzusetzen.

Neben den origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maf3gabe
des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEY die jeweils flr eine Anlage in Anwendung gebrachte
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer fir die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab-
schrelbung unverindert zu lassen.

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit
den zum damaligen Zeitpunkt gewdhiten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den
jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des BK 8-07/246 bereits gepriift und
fesigestellt und sind grundsétzlich unveréndert fortzufilhren, es sei denn Anlagenab-
gédnge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen
oder Verdnderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-Vorgaben insofern
nicht nachzuvollziehen und unzulassig, da durch die entsprechenden Verdnderungen
bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in Ansatz gebracht werden
kdinnten. Die Beschiusskammer ergénzt Zugdnge im Anlagevermdgen der Jahre
2007 -- 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.1.2.1 Abgiinge im Anlagevermdgen Altaniagen
Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig auBer Betrieb genommener Vermé-
gensgegenstinde sind nicht zeltgleich mit dem Ersatzvermdgensgegenstand be-
riicksichtigungsfahig. Anlagenglier, die vorzeitig auler Betrieb genommen werden,
fihren insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung der erstmalig akfivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku-
latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und fhrt zu
einer Sonderabschrelbung in Hohe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-
tes, etwaige Erlose aus der VerauBerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min-
dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berlicksichtigt insofern die Anlagenabgén-
ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder-
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abschreibung in Héhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr
auftritt. SchlieBlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen-
gltern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsuntemehmens
als Anlagenabgang zu klassifizieren.

2.1.2.2 Zuglinge im Anlageverm&gen Altanlagen

Als nachtragliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten
einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Emeuerung nachtraglich erhdht werden.
Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachtrdgiichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begrindung der ur-
springlichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch soliten diese jedoch aufgrund der oben
geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden.

2.2. Tagesneuwerte

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati-
on bei der Netzentgeltkalkulation zu berlicksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-
wiefem sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageglter im Zeitablauf
eniwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermdglicht werden, das Anlagevermbgen
zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be-
wertungsmaRstabe fir Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer-
haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden.

Fir den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine
Indizierung maBgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages-
neuwert wird von der Verordnung selbst definiert ais der "unter Berlicksichtigung der
technischen Entwicklung mafgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer-
tungszeitpunkt” (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so
die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten zu ermittein.

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des
Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. |1 2013 Nr. 50,
21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gem#R § 6 Abs. 3 8. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV
folgende Indexrsihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1. fir die Anlagengruppe der Grundstiicksanlagen und Gebéude der Anlage 1

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebdude , Bauleistungen am Bauwerk,
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ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fiir
die Bauwirtschaft);

2. far die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und
b) der Index Andere elekirische Leiter fir eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent;

3. for die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanéle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent,

b) der Index Andere elektrische Leiter fir eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und

c) der Index Tlme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)
mit einem Anteil von 35 Prozent;

4, fiir die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und
b) der Index fiir Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi-
neraldlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkie) mit einem Anteil von 65 Prozent;

5. fur alle Obrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe L1.
Grundstiicke der Anlage 1, ist die Indexreihe flr Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineraltlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkie).

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte

Die jahrlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der
Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei-

den. Alt- und Neuanlagen unterschelden sich dadurch, dass fur Aitaniagen - im Ge-
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gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemag
§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun-
gen sind gem. § 6 Abs. 5§ S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermittein. Dafiir ist nach
§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge-
schaftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte.

Grundstiicke kdnnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
foigt zudem (s. auch zur Eigenkapltalverzinsung), dass Grundstiicke im Rahmen der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen sind. PlanméBige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fiir
solche Vermdgensgegenstande zuléssig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei
sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermdgensgegen-
standes ergeben muss, was bei Grundstlicken gerade nicht der Fall ist. in der Kon-
sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 §. 1 StromNEV fiir Grundstlicke keine
begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie
z. B. Bauten, Grundsticksanteile enthalten sind, miissen diese Positionen um die
Grundsticksanteile geklrzt werden.

2.31 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Beriicksichtung der
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu emitteln (§ 6 Abs. 2
S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu
Grunde zu legende Resiwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-
quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte
Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Resiwerten zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi-
talquote und getsiit durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 8. 2 Nr. 1
i. V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 8. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die rechnerische Emittiung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5i.V.m. § 32 Abs. 3 und §6 Abs. 6 S. 5 StromNEV
geregelt. Der kalkuiatorische Abschreibungsbetrag einer Altaniage ist nach folgender
Formel zu ermitteln:

Restwert, Restwert ;
TNW. x EKQ“ ote + AKAIK

x FRQuote
Restnutzungsdauer Restnutzungsdauer, .

Kalk. Jahresabschreibung; =

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 8 Abs. 5 S. 1 StromNEV und
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der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel
beschreiben der Resfwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta-
gesneuwerten und der Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i
2u Anschaffungs- und Hersteliungskosten.

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschrelbung fiir Neuanlagen

Die kalkulatorischen Abschrelbungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je-
weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab-
schreibungsmethode zu emmitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt
sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewdhlien Nutzungs-
dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte enifsilt fir Neuanlagen geman
§ 6 Abs. 4 StromNEV.

Die rechnerische Emittiung der Jahresabschreibungen ist fir die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische
Abschreibungshetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel
zu ermittein:

AK/HK,

Kalk. Jahresabschreibung, = ND
i

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens
Die kalkulatorischen Resiwerte zum 31.12.2011 emnittein sich auf Basis der histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unier Abzug der vom Anschaffungsjahr
bis zum Jahr 2011 enistandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

Fir die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1
StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens fir den eigen-
finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fur den fremd-
finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku-
mentieren.

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan-
lagegOter der kalkuiatorischen Abschreibung tatséchlich zu Grunde gelegten Nut-
zungsdauemn heranzuziehen.

Fur die Falle, in denen elne anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauemn
tiber Jahrzehnte hinweg méglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-
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geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der
tatsachlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauemn objektiv nicht (mehr) mdglich ist.

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun-
destarifordnung Elektrizitat (vom 18.10.1989, BGBI. | S. 2255; BTOEK) Kosten des
Eiektrizititsversorgungsnetzes zu ber{icksichtigen waren und von Dritten gefordert
wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-
waltungsvorschriften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Eridslage im Tarif-
genehmigungsverfahren jeweils zuldssigen Nutzungsdauem der Emittlung der Kos-
ten zu Grunde gelegt worden sind.

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittiung zu ber{icksichti-
gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom-
preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elekirizitit eingeflossen sind. Denn die
Netzkosten sind bei den frisher Gblichen integrierten Versorgungsunternehmen not-
wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen
der den L&ndem obliegenden Anwendung der BTOEHR in der Vergangenheit durch-
aus unterschiedliche Abschreibungszeitrdume anerkannt. So waren in einzelnen
Landern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zuldssig. Die Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten
bei der Netzentgeltkalkulafion beriicksichtigt werden missen. Soweit also wahrend
der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kiirzere Abschreibungszeitrdume
in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauem, die fortan nach der
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getatigten Ab-
schreibungen Ober die Strompreise regelm4Big bereits erhoben worden. Diesen Um-
stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu bericksichtigen, wilrde zu unberechtigten
erhdhten Abschreibungen flihren. Es kdme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab-
schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7
StromNEV verboten sind. Uberdies wiirde die unvolistindige Berdcksichtigung be-
reits erfolgter Abschreibungen zu einer Uberhéhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals und mithin der zuléissigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV fihren.

Sind Ober Anlagegiter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver-
fagbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erflillt,
ist § 32 Abs.3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der
kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermtigens die unteren Werle der in
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Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauem
zu Grunde gelegt worden sind.

Fir die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein-
zelnen:

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der
angesetzten Nutzungsdauer gegenilber der zuvor angeseizten Nutzungsdauer vor-
genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut-
zungsdauer ermitieite kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu
verteilen.

In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen
Nutzungsdauem (z. B. Wechsel von steuerlich zuifissiger Nutzungsdauer auf be-
friebsgewthnliche Nutzungsdauer) sind zu berlicksichtigen. Dabei ist ausschlieBlich
der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver-
dnderte Restnutzungsdauer zu verteilen.

Ist eine Anderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan-
genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten,
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei
mebr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig).

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Anirag zugrunde liegende kalkulatorische Rest-
wert des Sachanlagevermdgens den Vorschrifien des § 32 Abs. 3 StromNEV ent-
spricht.

Fur eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihnrem Netzentgeltanfrag zu-
grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene
Emittiung (Priifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32
Abs. 3 StromNEV durchgeflihil. Auf Grund des Pachtmodells befindet sich das
Sachanlagevermégen beim Verpéchter. Daher werden die angesetzten Nutzungs-
dauem in Abschnitt 6.2. dargestellt fir den die allgemeinen Erlauterungen aus die-
sem Abschnitt gelten.

2.3.4 Beriicksichtigungsfihige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Restwerte des Sachanlagevermdgens

Auf Grund des Pachtmodells ist das Sachanlagevermdgen des Netzes beim Ver-
pachter angesiedelt. Siehe Abschnitt 6.2.



3. Eigenkapltalverzinsung

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapltals erfolgt gem. § 7
Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund-
lage des betriebsnoiwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital
ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berlicksichtigung der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlageverm&gens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 SromNEV

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermbtgens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen-
kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

3. kalkulatorischen Resiwerte des Sachanlageverm&gens der betriebsnotwendi-
gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und

4, Bilanzwerte der befriebsnoiwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be-
triebsnotwendigen Umlaufvermdgens unter Abzug des Steueranteils der Son-
derposten mit Rickiagenanteil

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Emmittiung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermégens gemdB § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei
Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermbgens gemaR §
7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuweribasis, als auch auf
Basis der Anschaffungs- und Hersfellungskosten zu bestimmen. FUr Neuanlagen
erfolgt die Restwertbestimmung gemaR § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschlieB-
lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstiicke sind hierbei
gemal § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten anzusetzen.

Geman § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEYV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten
des Sachanlagevermbgens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzanlage- und Umlaufvermégens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen
Restwerte des Sachanlagevermdbgens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der
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Restwerte des Sachanlagevermégens zum Jahresende 2011 und der Jahresab-
schreibung 2011 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfoigt
keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermtgens, da dieser grundséatzlich Null betrdgt. GemaR §7 Abs.
1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand
und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti-
tat gemaRk § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB missen die Wertansitze der Erdffnungsbilanz
des Geschifisjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi-
lanz des vorhergehenden Geschéftsjahres libereinstimmen. Da in der Schiussbilanz
des vorhergehenden Geschifigjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV
aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein kénnen, befrégt der
anzusetzende Jahresanfangsbestand fiir im Basisjahr aktivierte Neuaniagen Null.
Zur Festlegung der Basis fiir die Eigenkapitaiverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der
StromNEV in finf Schritten zu erfolgen:

(1.) Emmittiung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote
{§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV),

(2.) Emittiung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2
StromNEV),

(3.) Emmittiung des die zugelassene Eigenkapitaiquote (ibersteigenden Ei-
genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV),

(4.) Emittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und

(5.) Emittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV).

Bei der Emittiung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeflhrten
Vermogenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht iber die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An-

lage 2.



3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gem#iR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV
GemaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitaiquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und
den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das
betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver-
mdgens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet.

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-
NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen:

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermégens
2u historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufverméigen

Grundstiicke zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendiges Vermégen | (BNV I)

- Steueranteil der Sonderposten mit Rickiageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK |

+ + +

il

GemaB § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist fOr jede einzelne Position, die in die Berech-
nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfliet, der Mittelwert aus dem Jah-
resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen.

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachaniagevermiigens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermodgens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegiter des Sachanla-
gevermdigens mit denjenigen Restwerten zu berlicksichtigen, die bei der Bestim-
mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darlber hinaus fin-
den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weilere Anlagegiiter des Sachan-
lageverm&gens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlick-
sichtigung, z. B. immaterielle Vermdgensgegenstinde des Anlagevermdgens sowie
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die berlcksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermdgens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Aitanla-

- 37 -




gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermtigens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten flir Neuanlagen ergeben sich
aus Anlage 2.

3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umiauf-
vermogen

Voraussetzung fir die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermdgen ist
gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fir die
Durchfiihrung des Netzbetriebes erforderiich, sind. Insofern ist bei der i. S. d. §§ 4 fF.
StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung das Kriterium der Betriebs-
notwendigkeit maBgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermégens kann
nicht mit dessen bilanzieller Berlicksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen-
den Jahresabschlusses begriindet werden. Kirzungen bei Finanzanlagen und beim
Umlaufvermégen haben keine Kilrzung des abschlieBend in § 7 Abs. 2 StromNEV
definierten Abzugskapitals zur Foige. Allerdings kann ein hdheres Abzugskapital ein
htheres Umlaufvermdgen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl.
BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs-
buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind fir die vorliegen-
de Betrachtung ebenfalls nicht mafigebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR
/08, Rn. 45).
Darliber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermd-
gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um
BestandsgroBen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver-
#inderte Beriicksichtigung dieser Stichtagswerte fihrt im Rahmen der kaikulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital-
verzinsung -, die bezogen auf sin volistdndiges Jahr emittelt werden. Flr den Ge-
schiftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass
der Bestand des Umlaufvermégens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der
Bestand zum Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf ei-
nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch voriiegt und die
Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzingsung
nachhaltig gefdhrdet wird, ist die Erh6hung der kostenmindemden Erldse durch eine
Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba-
sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermbgenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf
einer ineffizienten Verzinsung zunéchst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo-
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sition berticksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin-
sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzveridngerung kann
das Gesamtkapital erhdht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verdandem
sich. Im Ergebnis wirde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins Leere
laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu-
wider.

Dariber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi-
lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, ails
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent-
scheldung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermdgen er als effizient fOr seinen
Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber
orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe-
standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestelit
hétten.

Hieraus folgt die Priifung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos-
tenmindernde Eriose in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Vertrdge, die einem
Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist
z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewahrtrager zinslos Uberlassen
worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe
durch die Erhéhung der kostenmindernden Eridse gutzuschreiben.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht
dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da-
mit wiirde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus-
fohrt, ,das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte
Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf hdchstens 40% zu begrenzen, weil
sich eine hdhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen
wiirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen wirde
vielmehr dazu fohren, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also
ein Ergebnis entstinde, das sich noch weiter von dem Leitbild des
§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen warde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche
Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Untemehmen nicht aus dem Um-
laufvermdgen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukilnftige Investitionen
bildet [...] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen Ober das Anlagevermogen®
{(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.).

-39 -



Solite die Zahlungsfihigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewdhrleistet sein, kann dieser sich
auch kostenginstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahiungs-
vermpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien-
ten ,Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermogensgegenstinde
bedarf es hierfiir nicht. SchlieBlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi-
ves Ansparen geldnaher Vermdgensgegenstidnde flir Re-Investitionen unter Effi-
zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermdgen wiirde dazu fih-
ren, dass der urspriingliche Investitionsbefrag 40 Jahre und lé&nger in voller Hohe zu
verzinsen ware, wihrend die tatsichliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so
hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind geméB § 4
Abs. 1 StromNEV nicht zu beriicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der
Netznutzer widerspriche den Grundsatzen einer effizienten Befriebsfllhrung. Nach
diesem Grundsatiz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des
Sachanlagevermdgens (Abschreibungen) zuzlglich einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzten Kapitals. Stellt der Neizbetreiber diese Mittelzuflisse dagegen an-
teilig oder sogar volistindig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop-
pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznuizers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestifionen fiir die verdienten Abschreibungen in
Einzelfdllen nicht immer fristenkongruent verflgbar sind, kann nicht abgeleitet wer-
den, dass der Netzbetreiber die Kapitairlickflisse im Umlaufvermdgen vorhalten
muss. In solchen Fallen sind die Kapitairickfilsse — weil sie nicht mehr betriebsnot-
wendig sind — an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zuriickzufthren, damit diese die
Mittel fOr rentableres Drittgeschéft als die Anlage im nahezu ertragiosen Umlaufver-
mdgen verwenden kénnen.

3.1.2.1 Finanzanlagen
Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-

verzinsung nicht mit dem in der Bifanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen.
Finanzanlagen sind vielmehr nur berlicksichtigungsfihig, wenn diese fUr den Betrieb
des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat

nachvoliziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzania-
gen fir den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009,
EnVR 79/07, Rn. 8 ff.).




Betriebsnotwendiges Vermdgen eines Netzbetreibers ist zundchst das Sachanlage-
vermogen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschifisbetrieb nicht ausiiben
kann. Das Vermdgen eines Netzbetreibers ist somit grundsatzlich in Form des Sach-
anlagevermégens anzulegen, auf welches die StromNEV eine ad&quate Verzinsung
vorsieht.

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom-
NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fiir die ausgewiesenen Forderun-
gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese fiir den Betrieb des Netzes
nicht notwendig sind. Der Netzbetreiber hat keine iberzeugenden Griinde genannt,
die eine Beriicksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen kénnten.

3.1.2.2 Umlaufvermégen

Das Umlaufvermdgen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegen-
stdnde. Der Bestand dieser Vermdgensgegenstéinde &ndert sich hdufig durch Zu-
und Abgénge. Im Gegensatz zum Anlagevermégen, welches dauerhaft dem Ge-
schiftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermdgen nur kurze Zeit im Untemeh-
men.

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver-
mogen in Héhe von _im Anfang- und- im Endbestand in vol-
lem Umfang berlicksichtigungsfihig ist. Hierfir hdtte er nachweisen missen, dass
das geltend gemachte Umlaufvermogen der MalRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V.
m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschi. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
20).

Bei im Wetftbewerb stehenden Untemmehmen kann davon ausgegangen werden, dass
diese in der Regel moglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbestidnde somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den
Betreibern von Elekfrizitdtsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im
Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht
gegeben sein kann.

Ein pauschal erhthter Liquiditdtsaufbau ist ineffizient. Grundsatzlich verursacht vor-
gehaltenes Umlaufvermdgen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel
auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver-
mdgen in Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Ertrége

erwirtschaftet und auch kurz- und langerfristige Bankguthaben ebenfalls nur duRerst
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geringe Ertrége erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer
Werivernichtung zu Lasten der Netznutzer filhren.

Die Investitionsféhigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufiuss
aus verdienten Abschreibungen gewidhrieistet. Sollte die Zahlungsfahigkelt des Un-
temehmens durch den Finanzmittelzufiuss aus verdienten Abschreibungen hingegen
nicht gewéhrleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einrGumen
lassen, mit denen kostenglinstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet
werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfir nicht.
SchlieBlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammiung
fir Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. investitionen
sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermégen keine Zinseinnahmen entstehen, kdnnen diese
nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter-
worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2008, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer-
den durch den Netzbetreiber keine Zinsen flir das ausgewiesene Umlaufverm&gen
geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses fir den Betrieb des Netzes nicht
notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrel-
ber regeimanig Umlaufvermdgen in H6he von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhélt, vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei-
bers grundsitzlich berlicksichtigungsfihig, sofem entsprechende Nachweise vorlie-
gen. Bei der Bewertung der Jahresumsétze des Netzbetriebs stellt die Beschluss-
kammer insoweit auf die beriicksichtigungsfahige EriGsobergrenze des Jahres 2009
ab. Dabei ist berlicksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs-
stréme erhélt. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermgen von mehr als 1/12
eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu-
weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermtgen betriebsnotwendig ist und
der MaRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl.
BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 fi.). Dabei ist insbesondere zu be-
riicksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmaRig um eine sehr kapitalintensi-
ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be-

darf (s. 0.).

3.1.3 Grundstiicke zu historilschen AK/HK
Grundstlicke kdnnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV

folgt zudem, dass Grundstiicke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
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sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. PlanméBige Abschrei-
bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur flr solche Vermdgensgegenstinde
zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der
Nutzung aus der Eigenart des Vernégensgegensiandes ergeben muss, was bei
Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §
6 Abs. 5 S. 1 StromNEV flir Grundstlicke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So-
weit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstilcksanteile
enthalten sind, miissen diese Positionen um die Grundstilcksanteile gekiirzt werden.

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Rilcklageanteil, Abzugskapital und
das verzinsiiche Fremdkapltal

Das kalkulatorisch zu emmitteinde Eigenkapital wird durch die abzugféhigen Positio-
nen des Steueranteils der Sonderposten mit ROcklageanteil, des Abzugskapitals und
des verzinslichen Fremdkapitals gemindert.

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rlicklageantall

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die fir Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zuléissig sind, dirfen in der Bilanz gebildet
werden. Sie sind als Sonderposten mit Rlicklageanteil auszuweisen und nach MaB-
gabe des Steuerrechts aufzuldsen. Einer Rickstellung bedarf es insoweit nicht. Nach
Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letzimals fir das vor dem 1. Januar 2010 beginnende
Geschéfisjahr Sonderposten mit Rilckiageanteil im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss gebildet und Wertansitze, die auf nur steuerlich zuldssigen Abschreibungen
beruhten, in die Handelsbilanz ibernommen werden. Der darin enthaltene Steueran-
teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEYV bei der Emittiung der kalkulato-
rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz-
werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umiaufvermdgens.

3.1.4.2 Abzugskapltal
Unter Abzugskapital versteht man das einem Uniernehmen zinslos zur Verfligung

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zéhlen z.B. Kundenanzahlungen, Riick-
stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell-
schafierdariehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. 8. 2
StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio-
neh zu bilden:
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3.1.4.2.1 Riicksteliungen

Rackstellungen sind Bestandtell des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer
Untemehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschliefend erfiillt
sind. Hierzu zahlen, dass Art, Hdhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung
mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kdnnen (Beispiel: Ge-
wihrieistungsanspriiche). Riickstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan-
sédtzen, sondern sollen einen periodengsrechten Erfolg einer Unternehmung auswei-
sen. Dabei ist jedoch die magliche Nutzung bilanzpolitischer Spielrdume zu hinterfra-
gen. Im Einzelnen:

Altersversorgung und Pensionen

Die Finanzmittel der gesammelten jahdichen Zuflhrungen zu den Rickstellungen fr
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindemnd in An-
satz zu bringen. Hier wird {ber Liquiditit verfugt, dementsprechend sind die Riick-
stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen
Kalkulationslogik kénnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition
durch Veriagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wiir-
de. Somit miisste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermbgensgegen-
stande, die dem Zugriff aller {ibrigen Glaubiger entzogen sind und ausschlieRlich der
Erfillung von Schuiden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren
langfristig falligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu vemechnen) fir
die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbréuchen eine
Einzelbetrachtung erfoigen. Der durch das Deckungsvermdgen abgesicherte Rlck-
stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermdgen oder
Finanzaniagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu
berlcksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be-
stand gem4R §246 Abs. 2 S.2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erflllung
der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berlicksichtigung fin-
den.

Regulierungskonto

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich zu-
geordneten Ruckstellungsbesténde fir das Regulierungskonto zum 31.12.2011 so-
wie zum 31.12.2010 vom Netzbetreiber nicht bericksichtigt worden. GemaR Rlck-

stellungsspiegel 2011 und 2010 (Erhebungsbogen | bzw. [l) belaufen sich die be-
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ricksichtigten Betrage auf 3.475.000 € (2011) und auf 105.000 € (2010). Die Rlck-
stellungsbestinde werden von der Beschlusskammer im Rahmen der Ermittiung der
Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition beriicksichtigt. Dies dient dazu, die
vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd zu beriicksichtigen.
Die korrespondierende Zuflihrung oder Aufldsung wird in Hohe des Zinsantfells ein-
bezogen. Insofern wurden sie den sonstigen Riickstellungen hinzugerechnet.

Perlodeniibergreifende Saldierung

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Erhebungsbogen I} sind die dem Netzbereich zu-
geordneten Rickstellungsbestdnde fir die Periodeniibergreifende Saldierung zum
31.12.2011 sowie zum 31.12.2010 vom Netzbetreiber nicht berlicksichtigt worden.
GemdR Bericht des Netzbetreibers vom 30.06.2012 wurden filir die Periodendbergrei-
fende Saldierung Verbindlichkeiten in der Bilanz geblidet und in der Uberleitungs-
rechnung gekirzt. Die Verbindlichkeiten werden hier als Riicksiellungsbestédnda von
der Beschlusskammer im Rahmen der Emittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis
als Abzugsposition berlicksichtigt. Dies dient dazu, die vom Netzkunden zuviel ge-
leisteten Zahlungen kostenmindemd zu bertcksichtigen. Die korrespondierende Zu-
fitlhrung oder Aufldsung wird in Hohe des Zinsanteils einbezogen. Der Anfangsbe-
stand der sonstigen Rockstellungen wurde somit um [Jlli€ (2010) erhsht. Der
Endbestand wurde analog hierzu um{l € (2011) erho.

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschilsse einschliefllich passivierter Leistungen
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschlisse und Netz-
anschlusskostenbeitrige. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zuldssig. Es sind zwin-
gend Passlivposten zu bilden, die gem4R § 9 Abs. 1S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV
{iber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzuldsen sind. Die beim Netzbetreiber ange-
setzten Baukostenzuschiisse wurden auf Veranlassung des Netzbetreibers dem
Verpachter zugeordnet. Insofemn wurde sowohl der Anfangsbestand in HOhe von

_als auch der Endbestand in Hohe von-€ fur die Berechnung
;uf -herabgesetzt Beim Verpéchter wurde dagegen der Baukostenzuschuss in
selber Héhe heraufgesetzt.
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3.1.6 Betriebsnotwendiges Verm&gens gemé&B § 6 StromNEV (BNV |) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 6 StromNEV (BNEK )

Unter Beriicksichtigung der zuvor aufgefiihrien berlicksichtigungsfahigen kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermbgens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der beriicksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des berfick-
sichtigungsfahigen Umlaufvermdgens ergibt sich das betriebsnoiwendige Vermdgen
nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2.

Abzlglich des Steueranteils der Sonderposten mit Riicklageanteil, des Abzugskapi-
tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital nach § 6 StromNEV (BNEK ) aus Anlage 2. Die hieraus resuitierende Eigen-
kapitalquote gemiR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2.

3.2. Betriebsnotwendiges Vermdgen geméR § 7 StromNEV (BNV ll) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 7 StromNEV (BNEK i)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital,
wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Alt-

anlagen zu Tagesneuwerten * Eigenkapitaiquote (max. 40 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermbgens der betriebsnotwendigen Alt-
anlagen zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen
Neuanlagen zu historischen AK/HK

+ Grundstiicke zu historischen AK/HK

+ betriebsnotwendige Finanzaniagen

+ betriebsnotwendiges Umlaufvermdgen

= Betriehshotwendiges Verm&gen |l (BNV Il

- Steueranteil der Sonderposten mit Rickiageante

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1l (BNEK If)

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermégens nach § 7 StromNEV (BNV 1)
sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermtgens der betriebs-
notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermittein. Hierbei sind die Anlageglter des
Sachanlagevermégens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berlicksichti-
gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom-

NEV anerkannt wurden. DarOber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot-
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wendigen Vermdgens ggf. weitere Anlageglter des Sachanlagevermdgens, soweit
deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Bericksichtigung, z. B. immateri-
elle Vermogensgegensiénde des Anlagevermdgens sowie geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau.

Grundstiicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Emittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermdgens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten anzusetzen.

GemaR § 7 Abs. 1 8.2Nr.1,2i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah-
men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote
der Altanlagen auf hdchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dlrfen die kalkula-
torischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen
Zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis
der Eigenkapitalzinsen einflieBen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen
100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 8 Abs. 2 S. 5 StromNEV), miissen die kalku-
latorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanla-
gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min-
destens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil
von 40% so ist diese gemdl § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen.
Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermégen gemdafl § 7 StromNEV (BNV [I) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige
Eigenkapital gemé&R § 7 StromNEV (BNEK /i) ergibt sich aus Anlage 2.

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
Ubersteigenden Eigenkapitalantells

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEYV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-
ximal 40 % (bersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver-
zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige El-
genkapital (BNEK 1) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermogens (BNV I/) betragt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK Il) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunéichst der Anteil
des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitaiquote nicht (berschreitet (BNEK
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Il s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote
Ubersteigt (BNEK Il > 40 %).

Bei einer Eigenkapitaiquote van mehr ais 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital-
quote nicht Obersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK 1! < 40%) wie folgt zu ermittein:

BNEK Il < 40% =BNV Il * 0,4

Der die zugelassene Eigenkapitalquote (bersteigends Eigenkapitalanteil im Sinne
von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK Il > 40%) errechnet sich dann nach folgender
Formel:

BNEK |i > 40% = BNEK Il - BNEK Il s 40% = BNEK Il - (BNV I * 0,4)

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK If) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift emmitielten betriebs-
notwendigen Vermdgens (BNV /I) betragt, hat demgegeniiber keine Auftellung des
BNEK I zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote ibersteigender

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital
Zur Festlegung der Basis fOr die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK I1) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom-
NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maflgaben, wie es in § 7 Abs. 3 8. 2 und 3
StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-
gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem
Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten und den katkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan-
lagevermbgens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW)

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu).
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Kalk. RW des Sachanlagevermégens der Neuanlagen zu AK/HK

/ [ Kalkk. RW des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altan-
lagen zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV
(max. 40 %)

+ Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altaniagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV
(min. 60 %)

+ Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der Neuanlagen zu historischen
AK/HK ]

= Antell SAVneu

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermdgen (Anteil SAValt) ergibt sich aus
der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermfgens der Neu-
anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt
sich aus Anlage 2.

3.8. Ermittlung der Zinsen flir die belden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011,
unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fir den Anteil des
Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapltalquote nicht Obersteigt, fiir Neuanla-
gen auf 9,05 % und filr Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kérper-
schaftsteuer festgelegt.

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht
Ubersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il <40% * Anteil SAVneu * 9,05% + BNEK Il <40% * Anteil SAValt *
7,14 %

Verfligt der Netzbetreiber hingegen nicht (lber Sachanlagevermdgen sind die Bilanz-
werte mit dem flr Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote ibersteigende Anteil des Eigenkapitals wird
gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt
sich gem. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschiossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
die Deutsche Bundesbank verdffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die
Werte aus der .,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten
- Anleihen der Sffentlichen Hand*, aus ,Umlaufsrendite festverzinslicher Weripapiere

40 -




inlandischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)* sowie aus der
~JUmlaufsrendite inléndischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie-
fe".! Weitere Zuschlage sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulssig.

ile 3O 3.
=1= : ; ‘: .:' 'l : HERU 01
i U U
2002 461 4,74 5,99
< e e (e
2004 3,73 355 | 4,00
2065 § 37 | =06 |1 370
2006 | 3,74 378 | 4,15
a7 1 428 | 442 | so04
4,04 4,46 6,27
Tee ] Aos | 028 |5 Ehbia
2010 243 2,45 4,03
i1l | 242 | 274 | 428

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fiir alle Papiere als Monatswerte
gefthrt werden, wurde zunéchst ein Jahresmittelwert jeweils fur die Jahre 2002 bis
2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerien der einzelnen
Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich fur
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von
3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet.

3.6. Beriicksichtigungsfihige Eigenkapltalverzinsung

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. Die
Eigenkapitalverzinsung fOr die Uberlassene Netzinfrastruktur Oberkompensiert die
negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalver-
zinsung stellt somit lediglich einen rechnerischen Zwischenschritt’ dar. Dabei ist zu

1 Diese Reihen kodnnen auf der Intemetseite des Statistischen Bundesamtes
http:/Awww.bundesbank.de, unter dem Pfad: ,Geld- und Kapitaimarkie > Zinss&tze und
Renditen > Zeitreihen: Zinssatze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa-

piere inléndischer Emittenten” abgerufen werden. Link:
hitp:/fwww.bundesbank.de/NavigationDE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon

omische_Zeitreihen/its_list_node.himi?listld=www_s140_ii01
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beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus fir die Emittlung der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzingung unterfélit. Da die negative Eigenkapitalver-
zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb der nach § 7
Abs. 1 S. 5 StromNEV zulassigen Eigenkapitalquote in Hbhe von 40 Prozent dar-
stellt, sind die Eigenkapitalzingsitze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzuwenden.

Innerhalb der Vermdgenswerte dominiert das Umilaufvermdgen. Dazu gehdren aus-
schlieBlich Vermdgenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgénge haufig &n-
dernt. Es Ist daher gerade kein dauemd dem Betrieb dienender Vermbgensgegen-
stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stin-
dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v.
28.05.1998, XR 80/94, Rn, 30). Insoweit handelt es sich mageblich um Vermd-
genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fiir Neuanlagen
mafgeblichen Zinssatz in Hohe von 9,05 % verzinst werden.

In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin-
sung aus Pachter und Verpéchter wird dem Netzbetreiber Ober den in Ansatz ge-
brachten (gekiirzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentimers zugute ge-
bracht (BGH, EnVR 79/07 — ,SWU Netze GmbH", 8. 18).
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4, Gewerbesteuer
Gemé4R § 8 StromNEV kann im Rahmen der Emittlung der Netzkosten die dem

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da-
her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundiage der anerkannten
kaikulatorischen Eigenkapitalverzinsung berlicksichtigt. Bei dem von der Bundes-
netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz
nach Gewerbesteuer und vor Korperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S§.30).

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfihige Gewerbesteuer ist allein nach den kal-
kulatorischen Mafstdben der StromNEV zu emitteln. Die in der netzspezifischen
Gewinn- und Verlustrechnung als zus&tzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-
schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen
(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fiir
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz, Dies ist von der héchstrichterlichen
Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW
Speyer, Rn. 86 ff.).

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusatzliche Berlick-
sichtigung von weiteren Zurechnungen und Klrzungen bei der Bemessungsgrundia-
ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK Ii<40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVneu *
9,05% * +BNEK Il >40% * 3,98 %] * Hebesatz * Messzah!

berechnet. Die zu beriicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2
ausgewiesen.
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5. Kostenmindernde Erise und Ertriige

Die oben stehenden Ausfllhrungen {insbesondere im Kapitel 1) missen, dem Sinn
und Zweck der Regelung entsprechend, auch fOr Eriése gelten; dies verdeutlicht sys-
tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer ,Kostenprifung”
spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Profung von Erisen
nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Eriése beispielsweise
sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausfiihrungen sind analog anzu-
sefzen.

§.3. sonstige betrigbliche Ertrige

5.3.1. Ertrége aus der Aufidsung von Netzanschlusskostenbeitriigen

Die von stromverbrauchenden Anschlussnehmemn entrichteten Netzanschiusskos-
tenbeitrige und Baukostenzuschilsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung ei-
nes Anschlusses fiir die Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind
nach § 9 Abs. 1 8. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV (ber die Dauer von 20 Jahren linear
aufzuldsen. Die Position zéhlt gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu
den dauerhatft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7).

5.3.2. Ertrdge aus der Auflésung von Baukostenzuschilssen

Die von stromverbrauchenden Anschlussnehmem entrichieten Netzanschlussbeitra-
ge und Baukostenzuschiisse, die im Zusammenhang mit der Emichtung eines An-
schiusses fUr die Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9
Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV (ber die Dauer von 20 Jahren linear aufzult-
sen. Die Position zahit gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen {vgl. hierzu Kapitel 7). Auf Veranlas-
sung des Netzbetreibers hat die Beschlusskammer die Erirdge aus dieser Position
zum Verp&chter umgebucht. Insofern wurde die Position auf 0,00 € reduziert. Dem-
gegeniber wurde jedoch die Ertragsposition beim Verpichter um den gleichen Be-
trag erhoht.

5.3.4. Ertrige aus Blindstrom
Ertrage aus Blindstrom stellen Umsatzeriése dar und sind im Rahmen der Verpro-
bungsrechnung zu beriicksichtigen. Die Ertisposition wird aus diesem Grunde mit

Null angesetzt.
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5.7. Umsatzeridse (nicht aus Netzentgelten)

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter
dieser Position Erldse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt
sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die
Position z&hit gem. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7).

5.7.2. Eriése aus EEG
Der Netzbetreiber hat die Eriése, die in dieser Position entstanden sind, mit den Kos-

ten aus Position 1.1.1.2.1 eliminiert.

5.7.3. Eritse aus KWK-G
Der Netzbetreiber hat, die Eritse die in dieser Position entstanden sind, mit den Kos-

ten aus Position 1.1.1.2.2 neutralisiert.

5.7.5 Erlbse aus singuldr genutzten Betriebsmittein

Eridse aus singuldr genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzeritse dar, die bei der
Verprobung der Netzentgelte zu berlicksichtigen sind. Der jahrliche Abgleich erfoigt
tiber das Regulierungskonto.



6. Pacht- und Dienstlelstungsverhéitnisse

Die in diesem Beschluss insgesamt enthaltenen aufgefiihrten Standpunkte und
Rechtsauffassungen gelten gleichermaRBen fur die nachstehenden Positionen. Die
sich hieraus ergebende Auswirkungen sind stichpunktartig unter den nachstehenden
Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgefiihrt.

6.1. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfilhrung

Wie oben ausgefiihrt sind sdmtliche in diesem Beschluss aufgefilhrten Standpunkte
und Rechtsauffassungen auf den Dienstleister eines Netzbetreibers Ubertragbar. Nur
8o kann sichergestelit werden, dass ein Dienstleistungsentigelt gegentber einer ei-
genen Leistungserbringung nicht Gberhéht in Ansatz gebracht waerden kann.

Dienstleister Badenova AG & Co. KG
Im Folgenden werden nur die Positionen erldutert bei der angesetzte Kosten nicht
oder nur zum Teil anerkennungsfahig waren.

Position 1.1.1.3 Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Der angefallene Teilbetrag in Hohe von [ € wurde im Be-
triebsabrechnungsbogen des Netzbetreibers bereits in Position 1.1.1.3 angerechnet.
Insofern wiére eine Anrechnung in den Dienstleisterentgelten in Position 1.1.2.5. und
1.1.2.6. eine Doppelerfassung der Kosten. Damit ist der angesetzte Betrag von

-E reduziert um-€ mit-.€ anzusetzen.
Position 1.1.1.5 Sonstiges

Iin der Position Sonstiges hat der Netzbetrelber verschiedene Kostenpositionen zum
Ansatz gebracht. Die Kostenpositionen ,Materialien zur Instandhaltung” und .Bau-
stoffe” sind hierbei im Vergleich zu den angegebenen Werten des Jahres 2010 ge-
stiegen -% bzw- In der Stellungnahme zum Anhdrungsschreiben er-
kiarte der Netzbetreiber, dass Instandhaltungsmafinahmen durch fehlende Netzver-
fugbarkeit im Jahre 2010 nur beschrénkt moglich waren. Insofern geht die Be-
schlusskammer davon aus, dass im Jahr 2011 folgerichtig Nachholarbeiten als Be-
sonderheiten des Geschaéfisjahres gemé#R Abschnitt 1.0 c) angefallen sind. Insofemn
ist hier hilfsweise der Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2011 anzusetzen. In der Stel-
lungnahme zum Anhdrungsschreiben vom 26.04.2013 wurde zudem dargestellt,

dass ein Instandhaitungsaufwand in Hohe von [JJJJ]qllin dieser Position verbucht
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wurde. Dieser wird mit dem Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 in Héhe von |
€ angesetzt. Insofern wird die Position um I < roduziert. Weiterhin ist die Un-
terposition Bestandsbewertung des Umlaufvermdgens in Hohe von [JE als
Besonderheiten des Geschéftsjahres dem Grunde nach zu klirzen. Laut Stellung-
nahme vom 26.04.2013 werden diese Kosten in Zukunft nicht mehr anfallen.

Position 1.1.2.6 Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhal-
tungsleistungen

In der Stellungnahme zum Anhérungsschreiben erklérte der Netzbetreiber, dass In-
standhaltungsmaRnahmen durch fehlende Netzverfugbarkeit im Jahre 2010 nur be-
schrankt méglich waren. Insofern geht die Beschlusskammer davon aus, dass im
Jahr 2011 folgerichtig Nachholarbeiten als Besonderheiten des Geschéftsjahres ge-
méaR Abschnitt 1.0 ¢) angefallen sind. Insofem ist hier hilfsweise der Durchschnitt der
Jahre 2007 bis 2011 anzusetzen. Laut Stellungnahme zum Anh&rungsschreiben vom
26.04.2013 sind hier reine Instandhaltungsaufwendungen in Hbhe von-€
angerechnet worden. Diese wurden auf den Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 in
Hohe von- € reduziert. Zusétzlich wurden hier Aufwendungen filr die
Netztrennung in Hohe vorl'-€ die aus Netzilbernahmen entstanden sind an-
gesetzi. Diese sind nicht anrechnungsféhig, da es sich hier nicht um effiziente Be-
triebskosten handelt, sondern vieimehr um Folgekosien der Eigentumspflege, die der
Netznutzer nicht zu tragen hat. Insofem sind die vom Netzbetreiber in dieser Position

insgesamt angesetzien Kosten in Héhe von-E reduziert um -€ mit
: anzusefzen.

Position 1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Der Netzbetreiber hat als Rechis- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in
Hdohe von -E.angesetzt. Davon sind die zugeschlisselten Kosten des Projek-

tes ,Konzeptentwicklung Energiewende* in Hohe [l 2's Besonderheit des
Geschafisjahres dem Grunde nach nicht anrechnungsféihig. Weiterhin sind die nicht
anerkennungsfidhigen Kosten flir Beratungen zum Konzessionsmanagement in Héhe

von [J€ 2u reduzieren. insgesamt ist die genannte Position somit um'

reduziert mit- anzusetzen.



Position 1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden
Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten inHohe von [l sind nicht aner-

kennungsfahig. Hierzu gelten die Erlduterungen in Abschnitt 1.5.7

Position 1.5.9. Bewirtung und Geschenke
Der Netzbetreiber hat nicht dargelegt, dass die angebrachten Aufwendungen be-

friebsnotwendig sind. Daher ist der volle Betrag in Hthe vor. nicht anrech-
nungsfahig.

Position 1.5.13. Sonstiges

Im Erhebungsbogen des Dienstleisters wurden sowohl die in Position 1.1.2.5. des
Netzbetreibererhebungsbogen verrechneten Kosten fiir Betriebsfilhrungsleistungen
als auch die in Position 1.1.2.6 des Netzbetreibererhebungsbogen verrechneten Kos-
ten fOr Wartungs- und Instandhaitungsieistungen angegeben. in der E-Mait vom
07.06.2013 hat der Netzbetreiber die verrechneten Kosten fiir die Betriebsfiihrungs-
leistungen in den JAhren 2007 bis 2010 itbermittelt. Dabei sind die dem Netzbetrieb
zugeordneten Kosten fOr die Betriebsfilhrung im Jahre 2011 um rund 1 bis 2 Mio. €
héher als in den Jahren 2008 bis 2010. Da Im Jahre 2011 unter anderem mit der
Umsetzung ,MaBiS® besondere Anpassungen in den Neizbetriebsanwendungen vor-
genommen wurden, ist damit davon auszugehen, dass es sich bei den hier verrech-
neten Kosten um eine Besonderheit des Geschiftsjahres der H6he nach handeit.
Insofern wird hier eine Herabsetzung auf den Mittelwert der Jahre 2008 bis 2011
vorgenommen. Die Kosten des Jahres 2007 werden dabei nicht einbezogen, da hier
im ersten Jahr der Dienstieistungserbringung erhéhte Kosten zugerechnet wurden,
die nach Ansicht der Beschlusskammer der Prozessimplementierung zuzuordnen
sind und inscfern nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen werden darfen. Inso-
fern ist die Position um einen Betrag vo- herabziisetzen.

-

Zusétzlich wurde in dieser Position vereinfachend eine Kirzung von Aufwendungen
fur ,Konzessionsakquise® in Hohe von e angesetzt. Dabei wurde der Kosten-
abschétzung, die der Netzbetreiber mit der E-Mail vom 03.06.2013 dargelegt hat,
gefolgt. Auch die Tatigkeiten der ,Konzessionsakquise® sind als Eigentumspflege zu
werten und daher sind diese Kostenbestandteile zu kiirzen.

Insofern sind die in dieser Position angesetzten Kosten in Hohe von R o

duziert um- mit-anzuerkennen.
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Position 3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in Hohe
von- sind u_ zu kurzen, Die Ausfiithrungen un-
ter Kapitel 3 geltend entsprechend. Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das fiir
Liquidititszwecke vorzuhaltende Umlaufvermégen grundsétzlich davon auszugehen,
dass ein effizienter Netzbelreiber als betriebsnotwendiges Umiaufvermbgen nicht
mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Mo-
natsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fiir Liquidi-
tatszwecke erganzend zur Verfllgung. Die ferner monatlich aufwachsenden nicht
zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhthen ferner
die Liquiditit wéhrend des Jahres.

Der aus dieser Rechisauffassung fiir den Netzbetreiber resultierende Wertansatz
findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermégen eines Dienstleisters keinen
Ansatz. Dienstleister erhalten eine Vergliung, die den korrespondierenden eigenen
Aufwendungen entsprechen solite. Werden die Vergiitungen vorgangsbezogen wei-
terbelastet, ist dissen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufen-
den Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahiungs-
schwankungen sind darliber hinaus flir einen Dienstleister generell nicht erkennbar.
Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetreiber
aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Ubrigen bendtigte Liquidititsreserve
im origindren Nefzbetrieb vorhéilt, kann im Gesamtkontext beim Dienstleisier daher
auBerhalb eines Vorratsvemrnégens kein betriebsnotwendiges Umlaufvermégen an-
erkannt werden. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2 dargelagt.

Der Antragsteller hat im Erhebungsbogen im Tabellenblatt B1 keine Anfangsbestéin-
de fiir die Riickstellungen angegeben. Im Tabellenblait A3 finden sich allerdings sol-
che Angaben. Filr die Emittlung des Anfangsbestandes der Rackstellungen wurden
damit Rlckstellungen in H5he von- angerechnet.

Die Eigenkapitalverzinsung fir die (berlassene Netzinfrastruktur (Uberkompensiert
die negative Eigenkapitalverzinsung des Dienstleisters. Die negative Eigenkapital-
verzinsung stellt somit lediglich einen ,rechnerischen Zwischenschritt" dar. Dabei ist
zu beachten, dass auch dieser Rachenschritt dem Algorithmus fir die Emmittiung der

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfilit. Da die negative Eigenkapitalver-
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Zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb der nach § 7
Abs. 1 8. 5 StromNEV zuléssigen Eigenkapitalquote in H6he von 40 Prozent dar-
stelit, sind die Eigenkapitalzinssatze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzuwenden.

Innerhalb der Vermdgenswerte dominiert das Umlaufvermégen. Dazu gehoren aus-
schlieBlich Vermdgenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgénge hiufig 4n-
dert. Es ist daher gerade kein dauemd dem Betrieb dienender Vermdgensgegen-
stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stén-
dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v.
28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insowsit handelt es sich maBgeblich um Vermo-
genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fiir Neuanlagen
maRgeblichen Zinssatz in H6he von 9,05 % verzinst werden. In der Gesamischau
der dem Nefzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitaiverzinsung aus P#chter und
Verpéchter wird dem Netzbetreiber iber den in Ansatz gebrachten (gekiirzten)
Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentimers zugute gebracht (BGH, EnVR
79/07 - ,SWU Netze GmbH", S. 18). Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
ergibt sich in Summe aus Anlage 3a.

Positiop 4, Kalkulatorische Gewerbesteuer
Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer in Héhe von

I . - zu klrzen. Die Ausfihrungen unter Kapitel

4 geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt.

Position 5.3.5 andere sonstige betriebliche Ertrdge

Der Netzbetreiber hat unter dieser Position Erirage in Hohe von - verbucht.
Der Netzbetreiber hat jedoch in der Stellungna Anh&rungsschreiben vom
26.04.2013 in dieser Position Erlse in Hohe vo € angegeben. Zusétzlich
sind die in der Stelilungnahme angegebenen Erése aus Bestandsverdnderungen hier
anzusetzen. Da es sich bei beiden angegebenen Positionen um eine Besonderheit
des Geschafisjahres der Hohe nach handelt, ist dem Vorgehen bei den Wartungs-
und Instandhaltungsaufwendungen folgend der Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011

anzusetzen. Damit ist in der Position ein Betrag vonnzusetzen.

Paosition 5.7.4. andere sonstige betriebliche Ertrdge

In der Stellungnahme zur Anhdrung vom 26.04.2013 wurde unter dieser Position @in

Wert von aus der Wartungs- und Instandhaltungsdienstieistung ange-
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geben. Der Vorgehensweise flr Position 1.1.2.6. folgend ist hier der Mittelwert der
Jahre 2007 bis 2011 in H8he von -nzuseizen.

Dienstleister E-MAKS GmbH & Co. KG

Position 1.5.6 Rechts- und Beratungskosten
Der Netzbetreiber hat als Rechts- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in

Hohe von [ angesetzt. Davon sind [JJJJor den Aut- und Ausbau des
Fachbereiches 5 zum intemen |T-Support als Besonderheit des Geschafisjahres
dem Grunde nach nicht anerkennungsfahig. Weiterhin ist ein Betrag von {JJJ for
die Nachbetreuung des Projektes ,Prozessmanagement” als Besonderheit des Ge-
schéftsjahres dem Grunde nach nicht anzuerkennen. Die angegebenen Kostenposi-

tion in Hbhe von -E ist daher gemindert um Insgesamt- mit -,E

anzusetzen.

Position 1.5.8 Bewirtung un henke

Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die hier angegebenen Kosten be-
triebsnotwendig sind. Daher werden die in diesem Punkt beantragten Kosten nicht
anerkannt.

Position 1.5.11 Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschrei-
bungen auf Forderungen Kosten in siner Hdhe-gertend. Eriduterungen oder
Nachweise wurden hierzu nicht vorgelegt. Die Beschiusskammer geht davon aus,
dass es sich bei dem geitend gemnachten Betrag nicht um Abschreibungen auf un-
einbringliche Forderungen handelt. Insofemn wird der in Ansatz gebrachte Betrag in

Hohe vogJicht anerkannt.

Position 1.5.13. Sonstiges

In der Position Sonstiges hat der Antragsteller verschiedene Kostenpositionen zum
Ansatz gebracht. Laut Bericht des Netzbetreibers vom 30.06.2012 wurde im Jahr
2011 beim Dienstieister eine Rickstands-Task-Force gebildet. Die daraus entstan-
denen Kosten sind als Besonderheit des Geschéafisjahres dem Grunde nach zu be-
werten. Insofern sind die dem Netzbetreiber zugerechneten Kosten in Héhe von

_ nicht anerkennungsfahig. Versinfachend wurde die Kiirzung in dieser Po-
sition angesetzt. Zusétzlich sind die zugerechneten Projektkosten fur das Nacharbei-
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ten der Systemtrennung im Jahr 2010 _ sowie die Kosten filr die Netziiber-
nahme Neuenburg- nicht anzuerkennen, da sie als Folge von Netziiber-
nahmen der Eigentumspflege zuzurechnen sind und somit sachgerechterweise nicht
vom Netznutzer zu tragen sind.

Die Unterpositionen kaufmannische Geschéftsbesorgungen, Umlage E-MAKS Ver-
waltungs-GmbH beinhaltet nicht ansetzbare Marketing-Aufwendungen (siehe hierzu
die sachlichen Erlduterungen aus Abschnitt 1.5.7) in Héhe von I Weiterhin sind

-fﬂr das Scannen von Eingangspost zugeschlisselt. Der aligemeine Schiis-
sel ist hier nicht sachgerecht, da dem Netzbetreiber bereits in Position 1.1.2.7. ein
Betrag von [Jifor das Posteingangsmanagement direkt zugerechnet wurde.
Insofern ist genannte Position um diesen geschllisselien Betrag in Hohe von-
zu kirzen.

Insgesamt ist die vom Netzbetreiber angegebene Kostenhthe von_redu-

Ziert ur- mit -nzusetzen.

Position 2. Kalkulatorische Abschreibungen
Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorischen Abschreibungen geltend gemacht. Die

Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfilihrun-
gen unter Kapitel 2. Anerkennungsfahig ist ein Betrag in Hshe von [l Die ge-
naue Berechnung ist in der Anlage 3b dargelegt.

Position 3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsun

Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen angegeben. Aner-
kennungsfihig ist ein Betrag in Héhe von-Die Ausflihrungen unter Kapitel
3 geltend entsprechend. Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das fiir Liquiditéts-
zwecke vorzuhaltende Umlaufvermégen grundsétzlich davon auszugehen, dass ein
effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges Umlaufvermégen nicht mehr als
1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz
aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht fur Liquidititszwecke er-
ginzend zur Verfilgung. Die femer monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksa-
men Anteile der monatlichen Nefzentgelteinnahmen erhhen femer die Liquiditst

wihrend des Jahres.
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Der aus dieser Rechtsauffassung fiir den Netzbetreiber resultierende Weriansatz
findet in Bezug auf das vorhandene Umiaufvermégen eines Dienstieisters keinen
Ansatz. Dienstleister erhalten eine Verglitung, die den korrespondierenden eigenen
Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die Vergiitungen vorgangsbezogen wei-
terbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufen-
den Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungs-
schwankungen sind dariiber hinaus fir einen Dienstleister generell nicht erkennbar.
Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetreiber
aufgrund seiner Betriehsverantwortung die im Ubrigen benétigte Liquidit4tsreserve
im origindren I\!e!zbetrieb vorhdlt, kann im Gesamtkontext beim Dienstieister daher
auBerhalb eines Vorratsvermgens kein betriebsnotwendiges Umlaufvermdgen an-
erkannt werden. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt.

Der Antragstelier hat im Erhebungsbogen im Tabellenblatt B1 keine Bestdnde von
Ruckstellungen als Abzugskapital angegeben fir die Rackstellungen angegeben. Im
Tabellenblatt A3 finden sich allerdings angaben fiir Rilckstellungen, die laut Antrags-
steller zum einen dem Bereich Stromverteilung zuzurechnen sind und deren Zufiih-
rungsbetrige zum anderen auch als Aufwand beantragt wurden. Damit wurden die
angegebenen Rackstellungen als Abzugskapital behandelt. Es ergibt sich damit eine
Hinzurechnung des Anfangsbestandes der Rickstellungen zu ‘ und des
Endbestandes zu

Die Eigenkapitalverzinsung fir die Oberlassene Netzinfrastruktur Gberkompensiert
die negative Eigenkapitalverzinsung des Dienstleisters. Die negative Eigenkapital-
verzinsung stellt somit lediglich einen ,rechnerischen Zwischenschritt" dar. Dabei ist
zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus fiir die Ermittiung der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfilit. Da die negative Eigenkapitalver-
zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzien Kapitals unterhalb der nach §7
Abs. 1 8. 5 StromNEV zuldssigen Eigenkapitalquote in Hthe von 40 Prozent dar-
stellt, sind die Eigenkapitalzinssatze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzuwenden.

Innerhalb der Vermdgenswerte dominiert das Umlaufvermdgen. Dazu gehdren aus-
schiieBlich Vermdgenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgénge haufig &n-
dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermégensgegen-
stand, sondem ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stén-

dige Rechisprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v.
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28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maRgeblich um Vermd-
genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fir Neuanlagen
mafBgeblichen Zinssatz in Héhe von 9,05 % verzinst werden. In der Gesamtschau
der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus P#Achter und
Verpachter wird dem Netzbetreiber Uber den in Ansatz gebrachten {geklrzten)
Pachizing das Eigenkapital des Netzelgentimers zugute gebracht (BGH, EnVR
79/07 - ,SWU Netze GmbH", S. 18). Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
ergibt sich in Summe aus Anlage 2b.

Position 4. Kalkulatorische Gewerbesteuer

Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorische Gewerbesteuer angegeben. Anerken-
nungsfahig ist ein Betrag in Hohe von - Die Ausfiihrungen unter Kapitel 4
geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt.

Dienstleister badeniT GmbH

Der Netzbetreiber gibt fir die seitens der badenlT GmbH erbrachien Dienstleistun-
gen Aufwendungen in H8he von -€ an. Darlber hinaus hat der Netzbetreiber
for diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbogen iilbermittelt. Entspre-
chend diesem Dienstleistungserhebungsbogen liegt der nach den kalkulatorischen
Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis fiir die Erbringung von Dienstleistungen
durch Dritte jedoch oberhaib des tatsdchlich gezahlten Entgeltes. In diesem Fall ist
ausschlieBlich auf die Kosten in der Hhe des tatséchlich gezahlten Entgeltes nach §
5 Abs.1 StromNEV abzustellen. Die seitens des Netzbetreibers entsprechend § 4
Abs. 5a StromNEV nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV emittelten
Kosten fiir die Dienstleistungserbringung stellen hierbei lediglich den Maximalab-
gleich dar. Die angegebenen Kosten betrager- Die Differenz von | IEGcN

ist somit nicht anerkennungsfahig.

Dienstleister regioData GmbH
Aus dem gesondert tibemmitielten Erhebungsbogen fir die seitens der regioData

GmbH erbrachten Dienstleistungen Ist ersichtlich, dass Aufwendungen fr die Migra-
tion der Neizteile Neuenburg sowie Ebringen sowie die Anlagenaufnahme Neuen-
burg in Hohe voi-é in die Kalkulation des Dienstleistungsentgeltes Eingang
gefunden haben. Diese Aufwendungen sind jedoch nicht ansatzféhig, da diese durch
die Netziibemahme ursichlich entstanden und damit der Eigentumspflege zuzurech-
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nen sind. Das tats@chlich angesetzte Entgelt fiir die Dienstleistungserbringung ist
insofern urrf" auf -iu mindem.

6.2 Aufwendungen fiir lberlassene Netzinfrastruktur

Wie oben ausgefihrt sind samfliche in diesem Beschluss aufgefihrien Standpunkte
und Rechtsauffassungen auf den Verpéchter eines Netzbetreibers (ibertragbar. Nur
so kann sichergestelit werden, dass ein Entgelt fiir Gberlassene Netzinfrastruktur
nicht die Kosten der Selbsterbringung der Leistung Ubersteigt.

Veméchier badenova AG & Co. KG
Im Einzelnen werden hier nur Positionen beschrieben, bei denen eine Kllirzung vor-

genommen wurde.

Position 1.3 Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemafl § 5 Abs. 2 StromNEV in lhrer tatsdchlichen Auf-
wandshdhe zu ber{icksichtigen, hichstens jedoch in der Hthe kapitalmarktiiblicher
Zinsen flr vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-

sprechen.

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Markizinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Enfwickiung in der Regel nicht sicher
erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen
Kreditkonditionen im Zeltpunki der Kreditaufnahme den damals giitigen Kreditkondi-
tionen entsprachen. Zur Prifung der Angemessenheit sind hierfir Plausibilisierungs-
zingsatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhdht um ei-
nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. AusfUhrungen zur Eigenkapitalverzinsung)
widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die
Plausibilisierungszinssatzreihep aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes-
bank veroffentiichten Umlaufsrendite Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
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inléndischer Emittenten — Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs) und der Umlaufs-
rendite inldndischer Inhaberschuldverschreibungen — Hypothekenpfandbriefe und der
Addition eines Relevanzabstandes in Hohe von 0,1%. Kreditkosten, die aus einer
Kreditaufnahme ‘mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundstzlich anzuerken-
nen, auch wenn zwischenzeitlich das Markizinsniveau niedriger liegt, es sei denn,
dass eine Umfinanzierung unter BerOcksichtigung etwaiger Vorfilligkeitsentschadi-
gungen zu geringeren Kreditkosten flthren wiirde.

Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetrelber eingetragenen
Betrage far ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genannten
jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betrdgen korrespondierenden Zinssatze (berhoht
sind, wenn diese Ober den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall
wird der jewellige von der Beschiusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene
Kapital des Kalenderjahres 2011 fur das jewellige Darlehen herangezogen.

Position 1.3.2 gegen( rnehmen, mit denen ein Betelligungsverhélinis besteht
Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Untemmehmen bediirfen stets
einer kritischen Uberprifung. Dies gilt sowoh! hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewahlten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundsétze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-
stdrkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiiblichkeit der Kreditbedingungen. Dieser
wurde hier nicht erbracht. Zum Einen muss hier ein marktkonformer Zinssatz nach-
gewiesen werden. Zum Anderen ist die Hohe der den Zinsaufwendungen gegen-
uberstehenden Verbindlichkeiten darzustellen. Ferner wéren diese auch als Abzugs-
kapital im Rahmen der Eigenkapitalemmittiung darzustellen, da andemfalls eine dop-
pelte Verzinsung des eingeseizien Eigenkapitals anfallen wiirde und dies nicht dem
Grundsatz der Nichtanrechenbarkeit von zusatzlichen Kosten, die bei Selbsterbrin-
gung der Leistung vermieden werden kénnten, widersprechen wiirde. Die angegebe-

ne Kosteniosition in Hohe von SN (1.3 2) ist gemindert [N

nzusetzen.

m
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Position 1.3.3 gegenfiber Kreditinstituten
Die anerkennungsfihigen Zinsen gegen(iber Kreditinstituten wurden mittels der oben

beschriebenen Methode ermittelt. Die anerkennungsfahigen Kosten sind in der Ta-
belle dargestellt.

¥ - ]ﬁua.,w @- I
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Die anerkennungsfahigen Zingen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest-
schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 muiltipliziert mit dem
maximal zulassigen Zinssatz {Referenzzinssatz), soweit die beim Netzbetreiber an-
gefallenen Zinsen ber dem so ermittelten Wert liegen.

Fir den in der obigen Tabelle angegebenen geschlilsselten Anteil wird entsprechend
des erstmaligen Anfalls in 2011 der Referenzzinssatz des .Jahres 2011 angesetzt.
Insgesamt sind von den vom Netzbetreiber in dieser Position angesetzten Kosten in

Héhe von - € damib-nerkennungsfahig.

L

Position 2. Kalkulatcrische Bewertung des Sachanlagevermtgens sowie Ermmittlun

der kalkulatorischen Abschreibungen

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Kapitel 2.
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Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
Hierzu gelten die allgemeinen Ausfithrungen aus Abschnitt 2.1.

Veréinderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
Hierzu gelten die aligemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 2.1.2. Die historischen

Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit den zum damaligen
Zeitpunkt gewdhiten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den jewsiligen Anlagen-
gruppen wurden im Rahmen des BK 8-07/246 bersits gepriift und festgesielit und
sind grundsatzlich unverdndert fortzufihren, es sei denn Anlagenabginge mindern
den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen oder Verdnde-
rungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-Vorgaben insofemn nicht nachzu-
voliziehen und unzuldssig, da durch die entsprechenden Veranderungen bereits ver-
diente Abschreibungen und Restwerte emeut in Ansatz gebracht werden kdnnten.,
Die Beschlusskammer ergéinzt Zugénge im Anlagevermdgen der Jahre 2007 — 2011
um die betriebsnofwendigen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Abgénge im Anlagevermdgen Altanlagen
Hierzu geiten die allgemeinen Ausflihrungen aus Abschnitt 2.1.2.1.

Zugénge im Anlagevermdgen Altanlagen

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 2.1.2.2.

Tagesneuwerte
Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 2.2. Die Beschlusskam-

mer geht davon aus, dass die mit Beschluss vom 13.03.2008 (Az. BK8-07/203) fest-
gelegte Methodik zur Bestimmung der Indexreihen, iber die noch nicht abschliefend
gerichtlich entschieden wurde, sachgerecht ist. Gleichwohl hat die Beschlusskammer
dem Beschiuss die vom Bundesrat vorgeschlagenen Rechtsiinderungen (vgl. BR-
Drs. 520/1/12) zu Grunde gelegt. Die anzuwendenden Indexreihen ergeben sich aus
Anlagen 3¢ und 3c.1 zu diesem Beschluss.

Ermittiung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfiihrungen aus Abschnitt 2.3.
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Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Hierzu gelten die aligemeinen Ausfithrungen aus Abschnitt 2.3.1.

Kalkulatorische Jahresabschreibung flir Neuanlagen

Hierzu gelten die aligemeinen Ausflhrungen aus Abschnitt 2.3.2.

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermtgens

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfllhrungen aus Abschnitt 2.3.3. Ausgangspunkt
dieser Priifrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt ,B2" des Erhe-
bungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Wobei die oben
mitgeteilten Sachverhalte gelten.

Unternehmen

Anwendbare Nutzungsdauern fir Altanlagen

badenova AG & Co. KG

- Anteii des Sachanlagevermdgens, das aus der Frelburger Energie-
und Wasserversorgung stammt:

Steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1988

betrisbsgewdhnliche Nutzungsdauemn ab 1.1.1997 (entsprechen den
jeweiligen Untergrenzan der Nutzungsdauern nach Anlage 1 Strom-
NEV)

- Anteil des Sachanlagevermégens, das aus der Enerpieversorgung
Oberbaden GmbH stammt:

Steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1988

betriebsgewdhnliche Nutzungsdauern ab 1.1.1999 (entsprechen den
jewailigen Untergrenzen der Nutzungsdauem nach Anlage 1 Strom-

NEV)

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschiusskammer folgende Nutzungs-

dauern zu Grunde gelegt:

Anlagengruppen Nutzungsdauemn | Nutzungsdauemn | Untergrenze | Obergrenze
bis 1996/1998 | seit 1997/1889 | StromNEV | StromNEV

Kabel 220 kV 35 40 40 50

Kabel 110 kV 35 40 40 50

Kabel Mittelspannungsnetz 35 40 40 45
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Kabel 1 kV 25 40 40 45
Kabel Abnehmeranschilisse 25 35 35 45
Freileitungen 110-380kV 35 40 40 50
Freileitungen Mittelspannungsnetz 30 30 30 40
Freileitungen 1 kV 30 30 30 40
Freileitungen Abnehmeranschilisse 30 30 30 35
Stationseinrichtungen und Hiffsanla- 20 35 35 45
gen inklusive Trafo und Schalter

Schutz-, Mess- und Uberspan- 20 20 25 30
nungsschutzeinrichtungen, Fern-

gteuer-, Fernmelde-, Femmess- und
Automatikanlagen sowle Rundsteu-

erungsanlagen einschliellich Kopp-

lungs-, Trafo- und Schaltanlagen

Sonstiges 20 20 20 30
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 26 25 35
Hauptverteilerstationen 20 25 25 35
Ortsnetzstationen 20 30 30 40
Kundenstationen 20 30 30 40
Stationsgebaude 20 a0 30 50
Aligemeine Stationseinrichfungen, 20 25 25 30
Hilfsanlagen

Ortsfeste Hebazeuge und Lasten- 20 25 25 30
aufzige einschlieBlich Laufschie-

nen, Aullenbeleuchtung in Um-

spann- und Schaltanlagen

Schalteinrichtungen 20 30 30 35
Rundsteuer-, Femsteuer-, Fernmel- 20 25 25 30
de-, Fernmess-, Automatikanlagen,

Strom- und Spannungswandler,

MNetzschutzeinrichtungen

Ontsnetz-Transformatoren, Kabel 20 30 30 35
verteilerschrinke

Zéhler, Messeinrichtungen, Uhren, 16 20 20 25
TFR-Empfanger

Femsprechleitungen 10 3D 30 40
Fahrbare Stromaggregate 18 15 15 25
Grundsticksanlagen, Bauten fOr 12 25 25 35
Transporiwesen

Betriebsgebéude 50 &0 50 60
Verwaltungsgebéude 50 60 80 70
Geschéftsausstattung (chne EDV, 10 8 ] 10
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Werkzeuge/Gerate)

Werkzeuge/ Gerédte 10 14 14 18
Lagereinrichtung 10 14 14 25
Hardware 3 4 4 8
Software 3 3 3 5
Leichtfahrzeuge 5 5 5 5
Schweifahrzeuge 7 8 8 8

Beriicksichtigungsfahige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Rest-

werle des Sachanlagevermdgens
Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermdgens zu Anschaffungs-

und Herstellungskosten (fiir Alt- und Neuanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen
~ und zu Tagesneuwerten flr Altanlagen — ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup-
pen — wurden nach den vorstehend dargesteliten Grundsatzen ermittelt und ergeben
sich — jeweils gesondert fiir den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entféllt — aus
Anlagen 3 und 3a. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanla-
gevermdgens ergibt sich ebenfalls aus Anlagen 3c und 3c.1.

Die Anfangs- und Endbestédnde der kalkulatorischen Resiwerte des Sachanlagever-
mdgens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fiir Neuanlagen) wurden nach
den vorstehend dargesteliten Grunds#tzen emmittelt und ergeben sich — gegliedert
nach Anlagengruppen — aus Anlagen 3¢ und 3c.1. Bezogen auf die kalkulatorischen
Restwerte Sachanlagevermégens zu Tagesneuwerten (fir Altanlagen) — gegliedert
nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlagen 3c und 3c.1.

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (origindre Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauem) ergeben sich aus
Anlagen 3c und 3c.1. Da das Altanlagevermégen des ehemaligen Netzteils der Frei-
burger Energie- und Wasserversorgung wurde dabei in Anlage 3c.1 separat darge-
stellt, um den Effekt der unterschiedlichen Nutzungsdauerwechsel darzustellen.
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Position 3. Eigenkapitalverzinsung
Hierzu gelten die aligemeinen Ausfiihrungen aus Abschnitt 3. Bei der Ermittiung der

Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2c aufgefithrien Vermbgenswerte und
Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht Ober die Berechnung der kalkula-
torischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in Anlage 2c.

Kalkuiatorische Eigenkapitalquote gems#f § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV
Hierzu gelten die aligemeinen Ausfihrungen aus Abschnitt 3.1.

Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermtgens zu historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfllhrungen aus Abschnitt 3.1.1. Die berlicksichti-
gungsféhigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermbgens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fir Altanlagen und die Mittel-
werte der kalkulatorischen Resiwerte des Sachanlagevermdgens zu historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten flir Neuaniagen ergeben sich aus Anlage 2c.

Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlaufvermdégen
Hierzu gelten die aligemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 3.1.2.

Finanzanlagen
Hierzu geiten die allgemeinen Ausfihrungen aus Abschnitt 3.1.2.1.

Umlaufvermdaen
Wie bereits dargelegt ist im Hinblick auf das fiir Liquiditdtszwecke vorzuhaltende Um-

laufvermdgen grundsatzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als
betriebsnotwendiges Umlaufvermégen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Verein-
nahmung von Netzentgelten steht fir Liquiditatszwecke ergdnzend zur Verfligung.
Die fermer monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatii-
chen Netzentgelteinnahmen erhhen femer die Liquiditat wihrend des Jahres.

Der aus dieser Rechtsauffassung far den Neizbefreiber resultierende Wertansatz

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermégen mit Ausnahme evtl. Vorrats-
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vermigen eines Verpéchters keinen Ansatz. Verpéchter erhalien zur Deckung der
Auliwendungen einen Pachtzins. Werden die Pachtzinsen vorgangshezogen weiter-
belastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden
Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwan-
kungen sind darliber hinaus fir einen Verpachter generell nicht erkennbar. Notwen-
dige liquide Mittel und Vorrite sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetrei-
ber aufgrund seiner Betriebsveraniworiung die im Ubrigen bendtigte Liquiditétsre-
serve im orgindren Netzbetrieb vorhélt, kann im Gesamtkontext beim Verpachter da-
her auBerhalb eines Vorratsvermdgens kein betriebsnotwendiges Umlaufvermdgen
anerkannt werden.

Grundstiicke zu historischen AK/HK
Hierzu gelten die aligemeinen Ausfhrungen aus Abschnitt 3.1.3.

Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageantell, Abzugskapital und das verzinsli-
che Fremdkapital

Hierzu gelten die aligemeinen Ausflhrungen aus Abschnitt 3.1.4.

Steueranteil der Sonderposten mit Ricklageanteit
Hierzu gelten die aligemeinen Ausflihrungen aus Abschnitt 3.1,4.1.

Abzugskapital
Hierzu gelten die allgemeinen Ausflihrungen aus Abschnitt 3.1.4.2.

Erhaltene Baukost_enmschijsse einschlieBlich passivieder Leistungen der An-

schlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten
Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukosienzuschiisse und Netz-

anschlusskostenbeitrége. Kaikulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zuldssig. Es sind zwin-
gend Passivposten zu bilden, die gemé § 9 Abs. 1 8.2 und § 9 Abs. 2 StromNEV
Gber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzuldsen sind. Die beim Netzbetrelber ange-
setzten Baukostenzuschlsse wurden auf Veranlassung des Neizbetreibers dem
Verpéchter zugeordnet. Insofemm wurde hier der Anfangsbestand in Hohe wvon
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-nd der Endbestand in Hohe vor SR satzich als Abzugskapl-

tal angesetzt.

Betriebsnotwendiges Vermdgen gemén § 7 StromNEV (BNV 1) und betriebsnotwen-
diges Figenkapital gemaR § 7 StromNEV (BNEK |1}

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfiihrungen aus Abschnitt 3.2. Obersteigt die ermit-
telte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil von 40% so ist
diese gemdR § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. Unter Zugrundele-
gung dieser Eigenkapitalguote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermégen geman
§ 7 StromNEV (BNV 1/) aus Anlage 2c. Das betriebsnotwendige Elgenkapital gem#4R
§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2c.

Ermittiung des die zugelassene Eigenkapitalguote von maximal 40 % {iberstelgenden
Eigenkapitalantejls

Hierzu gelten die aligemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 3.3.

Emnittiung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapital

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfihrungen aus Abschnitt 3.4. Der Anteil der Neu
und Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2¢.

Emittiung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile
Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 3.5.

Berilcksichtigungsféhige Eigenkapitalverzinsung
Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2¢.

Position 4. Gewerbesteuer

Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 4. Die zu berlicksichti-
gende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2c ausgewiesen.

Position 5 3.2, Ertrige aus der Aufidsung von Baukostenzuschiissen

Auf Anlass des Netzhetreibers wurden unter dieser Position die Ertrage aus Baukos-
tenzuschilissen vom Netzbetreiber umgebucht. Insofern wurde der angesetzte Ertrag

von EEEEEE: .- - o+
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Position 5.6.4. Ertréige aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditin-

stituten
Bei der Berechnung des Figenkapitalzinses wurde das Anlagevermdgen des Dienst-

leisters nicht in Ansatz gebracht. Folgerichtig sind die angeselzt-e au-

€ herabzusetzen.
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T Ermittiung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantelle 1.8.d. § 11
Abs. 2 ARegV

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012
zur Durchfilbrung der Datenerhebung fiir die Kostenpriifung zur Bestimmung des
Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2
EnWG flr die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer-
den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im
Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgefihrten Kostenanteile
beriicksichtigt:

1. Gegetziiche Abnahme- und Vergltungspflichten (S. 1 Nr. 1)

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergiitungspflichten sind finanzielle Verpflichtun-
gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und
Erldse sind gemaR § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare

Kostenanieile.

Das Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und vergiteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichméaRig verteitt wird. Dies wird durch den EEG-
Wilzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergltet ihn nach den im Emeuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sétzen. In der zweiten Stufe leltet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenveraniwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (ONB) und erhdlt von diesem einen finanziellen Aus-

gleich.

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandiung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwéirme. Zur bundesweiten Vergleich-
mé#Rigung der KWK-G-Fdrderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieBen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Verglitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fUr den KWK-Strom und dem gesetziichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Fdrderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetrelber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
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Zuschlags verpfiichtet. Aufwendungen und Ertrdge des Verteilemnetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarkiet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfligige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitveriauf
aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei-
nen Dritten (z. B. Stromh&ndler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetrei-
ber lediglich den KWK-Zuschlag vergiitet. Der dem aufmehmenden Netzbetreiber
vorgelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2)

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fiir die Ein-
rdumung des Rechis zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchemn
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jewells gleicher Hhe). Bei Kon-
zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfiuss-
bare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV.

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3)
Betriebsstauern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuemn, die in

der Steuerbilanz abzugsféhige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, §.51). Dem-
entsprechend unterfalien etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatori-
sche Gewerbesteuer gemiR § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11

Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV dar.

4. Erforderiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4)

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach
um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4
ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zdhlen neben den Kosten filr Leistung,
Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstelienbetrieb auch foigende Aufwendungen:

« Aufwendungen fiir Netzreservekapazitét
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= Aufwendungen gemaR § 14 Abs. 2 StromNEV

» Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung
¢ Aufwendungen fiir Blindstrom

» Aufwendungen flr singuldr genutzie Betriebsmittel

5. Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabili rord-
nung (S. 1 Nr. 5)

Kosten fiir die Nachrilstung von Wachselrichtern geméB § 10 Abs. 1 SysStabV. Die-
se Kosten sind flr das Basislahr nicht relevant.

6. Genehmigte InvestitionsmaBnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a)

Kosten aus genehmigten Investitionsmafnahmen sind gemé&R § 11 Abs. 2 S1 Nr. 6
und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile.

7. Mehrkosten fiir die Errichtung. den Betrisb und die Anderung von Erdkabeln nach
§43 8. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 beriicksichtiat werden
und soweit die Kosten bei effizientem Nelzbetrieb eptstehen (S. 1 Nr. 7)

In dieser Position sind die Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Ande-
rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht hach
Nr. 6 beriicksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent-
stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV.

8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3
KWKG (S. 1 N 8)

Betreiber von dezentralen Erzeugungsaniagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegeniber den vorgelagerien Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzenfgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu berticksichtigen. Bei Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezent-
raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht besinflussbare Kostenanteile gem&B § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV.



8a. Erweiterier Bilanzausgleich gem. § 35 GasNZV

Fir Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen nicht relevant.

8b. Zahlungen an Stiidte und Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV

(S. 1 Nr. 8b)
In dieser Positicn sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MaRBgabe von

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gem#Rl § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b
ARegV.

9. Tarl iche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1
Nr. 9)

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver-
gleich zugefuhrt, miissen aber dennoch — wie alle Kostenanteile — gem. § 4 Abs. 1
StromNEV effizient sein. Zur Prifung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmag-
stibe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenhelt von betrieblichen Zu-
satzvereinbarungen im Blick haben.

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge-
schlossen worden sind, sind geméR § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be-
einflussbare Kostenanteile. Diesbeziglich geht die Beschlusskammer davon aus,
dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage
eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tatig sind.

Da die Oberleitung von Arbeitnehmem auf den rechtlich selbstandigen Netzbetreiber
zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Grinden noch nicht volistandig
abgeschlossen war, wurde fir die erste Regulierungsperiode eine Ubergangsrege-
lung akzeptiert. Es war danach zuldssig, die Kosten fiir betrieblich und tarifvertraglich
geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim
Netzbetreiber beschaftigt waren, deren Tétigkeit aber ausschlieBlich fir den jeweili-
gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgiltige Uberleitung in ein arbeitsvertragli-
ches Beschiftigungsverhiitnis beim Netzbetreiber angestrebt war.
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Wollte der Netzbetreiber von der Ubergangsregelung fir die erste Regulierungsperi-
ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden ,Groke Netzgesell-
schaft bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche
Mitarbeiter ausschlieBlich fir das Netz tétig waren und bis zum Abschluss der ersten
Regullerungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne Ubergeleitet
werden soliten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht-
lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der
einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits-
vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tétig ist. Dieser personenscharfe Nachweis
ist spatestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu
libermitteln. Erganzend zu dem personenscharfen Nachweis missen auch die PZK
mitgeteilt werden, die zu den Obergeleiteten Mitarbeitern gehtren. Eine weitere
Ubergangsregelung for die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen.

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor-
gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berlcksichtigt, die auf Grundlage eines un-
mittelbar mit dem Netzbetrelber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschiieBlich dort
tatig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst-
leistungsvertrdgen oder Mitarbeiterliberiassungen fir die Netzgesellschaft tétig sind,
gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar.

Von den vom Netzbetreiber angegebenen Kosten fir Lobnzusatz und Versorgungs-

leistungen in Hohe vo-i werden von der Beschiusskamme [

nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV anerkannt.

Aufgrund der Uberleitung von Mitarbeitern des Dienstleiters Badenova AG in die
Netzgesellschaft wurden insgesamt Lohnzusatz und Versorgungsleistungen in Héhe
von [ aus den Dienstieisterkosten in Position 1.2.2.5 in die Lohnkosten in

Position 1.2.1 umgebucht.

Bei den in der Tabelle dargesteliten Kostenpositionen mit einer Gesamtsumme von
wurde vom Netzbetreiber keine Betriebs- oder Tarifvereinbarung angege-
ben. Ingsofemn geht die Beschlusskammer davon aus, dass es sich dabei nicht um
Kosten handelt, die auf einer solchen Vereinbarung beruhen. Vielmehr macht der

Netzbetreiber Kosten geitend, die einseitig gewéhrt werden (z.B. durch Unterneh-
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mensrichtlinie) und jederzeit wieder entzogen werden kdnnen, da ein arbeitsrechtli-
cher Anspruch auf Gewadhrung der Leistung nicht besteht. Derartige Kosten unterfai-
len nicht dem Anwendungsbereich von § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV, da hierdurch nur
kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen geschiitzt werden.

Bei den Beratungskosien fiir ein Gutachten zur Bewertung der Altersteilzeitverpfiich-
tungen in Héhe von -andelt es sich zwar um Aufwendung zur Vorbereitung
der Leistungsersteliung. Die Kosten sind allerdings keine direkten Kosten der Zusatz-
leistung nach § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV. Insofern sind diese Kosten nicht als dauer-
haft nicht beeinflussbar anzuerkennen.
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10. Betriebs- und Personalratstatigkelt (S. 1 Nr. 10)

Kosten der Im gesetzlichen Rahmen ausgelbten Betriebs- und Personalratstatigkeit
sind gem#B § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile.

Aufgrund der Uberleitung von Mitarbeitern des Dienstleiters Badenova AG in die
Netzgesslischaft wurden insgesamt Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgelbten
Betriebs- und Personalratstitigkeit in H5he v Materialkosten in die
davon Position 1.1.a. gebucht.

Bei den Kostenpositionen Werbung und Bewirtung handelt es sich nach Ansicht der
Beschlusskammer nicht um Kosten filr den effizienten Netzbetrieb. Insofer ist diese
Position in Hohe von in Summjjjjjjjjjj nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten
anzurechnen.

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Untemehmen und Betriebskinger-

tatten (S. 1 Nr. 11
Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs-

kindertagesstétten fiir Kinder der im Netzbereich beschiftigten Betriebsangehérigen

sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei-
Aufgrund der Uberleitung von Mitarbeitern des Dienstleiters Badenova AG in die
Netzgesellschaft wurden inagesamt Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung
im Unternehmen und von Betriebskindertagesstatten far Kinder in Hdhe von I
€ in die davon Positionen 1.1.b. und J.1.c. gebucht.
Bei dem angegebenen 20 % Aufschiag fir sonstige Leistungen im Rahmen der Aus-
und Weiterbildung handelt es sich nach Auffassung der Beschlusskammer um all-
gemeine Verwaltungskosten. Die Tatsache, dass hier eine pauschale Schliisseiung
vorgenommen wurde, rechtfertigt nicht die Anrechnung als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 8.1 Nr. 11. Insofem wurden die hler angesetzten

‘ nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt.
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12, Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV (S. 1 Nr. 12)

Gem. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gem. § 25
ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofem nicht mehr relevant far

die zweite Regulierungsperiode (Strom).

13. Aufldsung von Netzanschlugskostenbeitrigen und Baukestenzuschissen (S. 1

Nr. 13)
Aufldsungen von Netzanschiusskostenbeitragen und Baukostenzuschissen nach § 8

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu ber(icksichtigen.

14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr.

14)
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu
berlicksichtigen.



8. Vergleichbarkeltsrechnung

Die Kapitalkosten soflen gemé&B § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchfthrung des
Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit mdglichst ge-
wahrleistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden, wie sie insbesondere durch
unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak-
tiken entstehen kénnen. Die Beschlusskammer hat die Angaben des Neizbetreibers
zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten akzeptiert.

Die Kapitalkosten umfassen geméaB § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital-
zinsen gemaR § 5 Abs. 2 StromNEYV, die kalkulatorische Abschreibungen gemaR § 6
StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemat § 7 StromNEV.

Zur Gewdhrleistung der Vergleichbarkelt der Kapitalkosten ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr.
3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittiung von Kapitalkos-
tenannuitédten durchzufilhren. Die Standardisierung der Kapitalkosten sielit sicher,
dass die Durchflihrung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten
Effizienzbewertung des Netzbetreibers flhrt.

Die Kapitalkostenannuitit wird fir jede Anlagengruppe der Aniage 1 der StromNEV
mit Hilfe des Annuititenfaktors wie folgt gebildet:

An = TNW * qm‘ * (q_l)
i i (q"i _1)

Any = Annultét der Anlagengruppe i

TNW, =  Tagesneuwert der
Anlagengruppe |

Q = 1+ Zinssafz

y =  Nufzungsdauer der Anlagen-
gruppe i



Die Summe der Annultaten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung
der von diesen Annuititen nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bllanzwerte bilden
die standardisierten Kapitalkosten gemat § 14 Abs. 1 Nr. 3 1. V. m. Abs. 2 ARegV.

Durch die Kostenannuitdten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des
Sachanlagevermégens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever-
mogens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte
vor. Diese Verzinsung wird von den Annuititen nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier-
fiir werden beriicksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul-
tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 Abs. 2 ARegV
Anwendung. Einer besonderen Berlicksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht,
da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfir ein Pauschalansatz in der
Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird.

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemaR § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundiage
der Tagesneuwerie (TNW) des Aniagevermfigens des Netzbetreibers zu erfoigen.
Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV fir die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg-
ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen
gemaR § 6 Abs. 3 S. 2i.V.m. § 6a StromNEV verwendet.

Fir die Ermittiung von einheitlichen Nutzungsdauern far jede Anlagengruppe sind
gemél § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der beiriebsgewdhnlichen Nut-
zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins-
satz bestimmt sich geméR § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichieter Mittelwert aus
Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit
40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den
60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemaR § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25
Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital.

Flr das Eigenkapital sind gemé&R § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6
StromNEV fiir Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssdtze anzusetzen. Es wurde
der Eigenkapitalzinssatz fiir Neuanlagen in H8he von 9,05 Prozent gemaR § 7 Abs. 6
StromNEYV fiir alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich-
barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzeinen Netzbe-

treibers zu abstrahieren.

Fiir das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemaR § 14 Abs. 2 S. 6
ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
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Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank vertffentlichten Umiaufrendite fest-
verzinslicher Wertpapiere inldndischer Emitienten. Die nachstehende Tabelle stellt
die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar.

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere Inléndischer Emittenten

Sfalir Umiaufrendite [%] 10-4ahres-ifittel [%]
1989 4.3

2000 5.4

2001 4.8

2002 4,7

2003 37

2004 3.7

2005 3,1

2006 3,8

2007 43

2008 42

2009 3,2 4,08
2010 25 3,80
2011 28 3,58

Quelle: Kaplitaimarktstatistik der Deutschen Bundesbank”

Far den hier relevanten Zeltraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus fir die genannten
festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab.

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemaf § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV
um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch-
schnitt der Preiséinderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veréffentlich-
ten Verbraucherpreisgesamtindex zu erm#Bigen.

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex filr Deutschland (Jahreswerte)

Jahr Index Yerinderungsrate 10-jahres-Mittel [%]
1889 845
2000 85,7 0,014
2001 874 0,020
| 2002 888 0,014
2003 89,6 0,011
2004 91,0 0,016
2005 92,5 0.018
2006 93,9 0,015
2007 98,1 0,023
2008 08,6 0,026
2009 ©8,9 0,003
2010 100,0 0,011
2011 102,1 0,021 1,57
Quelle: Statistisches Bundesamt *

2
hittp:#www.bundesbanic.de/Nevigation/DE/Statistiken/Zeltreihen_Datenbanken/Makrooskonomische_Zeliraihenfits_list_node.ht
mi?lietic=www_s140_R01 (Stand:20.11.2012)
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in Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus
leitet sich fiir den Verbraucherpreisgesamtindex fiir den relevanten Zeitraum 2002
bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die ErméRBigung der Zinssétze
erfolgt anhand der nachsiehenden Formei:

Zins , = Zins, VPl

Daraus folgt ein Wert flir den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea) in Héhe von
7,48 % und fir den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins a) 8in Wert von 2,01 %.

Der zu verwendende Zinssatz (Zins wmme) bestimmt sich gemélR § 14 Abs. 2 S. 3
ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssaiz und Fremdkapitalzins-
satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzingsatz mit
60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal-
len gem#B § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka-
pital.

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel emittelt:

Zing pse) = 40 % * EK-ZINS (oa1 * 35 % * FK-ZINS (a1 + 26 % * 0

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Hohe von 3,70 %.

9. Vergleichsparameter
Die Vergleichsparameter gem. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi-

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgefihrt.
I

Aus den beigefiigten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich.

hitps:/iwww.destatis.de/DE/ZahienF aklen/GesamtwirtschafiUmwe i/Prelsa/Varbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherprels
eKategarien.hitmi?cms_gtp=745110_slot%253D28htips=1 (Stand:26.04.2013)

-87-




	Beschlusskammer 8 BK8-12-3005-11
	Beschluss
	GRÜNDE
	I. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. GebührenHinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter
	VI. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung
	Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus, der Aufwands-und Vergleichsparameter
	o. Vorbemerkung
	1. Aufwandsgleiche Kosten
	2.Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen
	3. Eigenkapltalverzinsung
	4. Gewerbesteuer
	5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge
	6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse
	7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantelle l.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV
	8. Vergleichbarkeltsrechnung



